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Kreis Lippe 
 
434 6. Sitzung des 9. Beirats bei der unteren Land-

schaftsbehörde des Kreises Lippe 
 
Die 6. Sitzung des 9. Beirates bei der unteren Land-
schaftsbehörde des Kreises Lippe 
 
findet am 

Dienstag, den 03.11.2015, um 15.30 Uhr 
 
im Kreishaus, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold, 
 

Raum 404 (Ebene 4) 
 
statt. 
 
Evtl. Zusätze: 
 
 
 
 
 
Die Tagesordnung wird drei Tage vor dem Sitzungster-
min am "Schwarzen Brett" im Kreishaus, 
32756 Detmold, Felix-Fechenbach-Str. 5, ausgehängt. 
 
 
Detmold, 12.10.2015 
 
Der Vorsitzende des Beirats beim 
Kreis Lippe als untere Landschaftsbehörde 
 
 
Siegmund Gedeon 

Kr.Bl.Lippe 26.10.2015 
 
 
 
435 Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfü-

gung 
 
An Frau Tanja Herzog geb. 03.11.1992 in Paderborn , letz-
te bekannte Anschrift:33189 Schlangen, Zum Kurwald 20 , 
ist am 05.10.2015 unter dem Aktenzeichen 360.1 
B70/20568 
eine Ordnungsverfügung erlassen worden. 
Die Ordnungsverfügung konnte nicht zugestellt werden, da 
die Betroffene unbekannt verzogen ist, oder ihre Erreich-
barkeit nicht hergestellt ist. 
 
Gem.  § 10 des Landeszustellungsgesetzes NRW (GV. 
NRW. 2006 S. 94) vom 01.02.2006 wird daher die Verfü-
gung öffentlich zugestellt. Sie gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tage dieser Bekanntmachung mehr als zwei Wochen 
vergangen sind. Mit der Zustellung beginnt die Wider-
spruchsfrist, nach deren Ablauf Rechtsmittel grundsätzlich 
nicht mehr möglich sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Betroffene kann die Anordnung beim Kreis Lippe, 
Fachgebiet Straßenverkehr, Felix-Fechenbach-Str. 5, 
32756 Detmold, Zimmer 199 in Empfang nehmen. 
 
Detmold, den 13.10.2015 KREIS LIPPE 
Der Landrat 
FG Straßenverkehr 
Im Auftrage 
Gez. 
 
 
Albert 

Kr.Bl.Lippe 26.10.2015 
 
 
 
436 Immissionsschutz 
 
Genehmigungsverfahren nach §§ 4, 10, 19 Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG). 
 
Errichtung und Betrieb von 1 Windkraftanlage in 32689 Kal-
letal, Gemarkung Brosen 
 
Die Windmühlenkontor GmbH & Co. KG, 32657 Lemgo, 
Schwarze Twete 4, hat auf den Antrag vom 21.06.2013 mit 
Datum vom 28.09.2015  einen Genehmigungsbescheid für 
die Errichtung und den Betrieb von 1 Windkraftanlage er-
halten und die öffentliche Bekanntmachung des Genehmi-
gungsbescheides nach § 21a S. 1 2. Hs, S. 2 der 9. BIm-
SchV i.V.m. § 10 Abs. 8 S. 2 u. 3 BImSchG beantragt.  
 
Mit dem Genehmigungsbescheid wird Folgendes festge-
stellt und entschieden:  
 
Auf den Genehmigungsantrag vom 21.06.2013 mit den zu-
gehörigen Antragsunterlagen und Nachträgen, zuletzt dem 
Erschließungsplan vom 29.06.2015, wird aufgrund der §§ 
4/10/19 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 
in Verbindung mit den §§ 1 und 2 der 4. BImSchV und Nr. 
1.6.2 (V) des Anhanges 1 zu § 1 der 4. BImSchV die Ge-
nehmigung für die Errichtung und den Betrieb einer Wind-
kraftanlage (WEA VII / KA 38) an dem nachfolgend ge-
nannten Standort in der Gemarkung Brosen im Außenbe-
reich der Gemeinde 32689 Kalletal, erteilt. 
 
A.  Standort WEA VII / KA 38 
Ort:    32689 Kalletal 
Gemarkung:   Brosen 
Flur:    6 
Flurstück:   16 
Gauß-Krüger- Koordinaten: RW: 3.498.109 
    HW: 5.772.852 
ETRS89-UTM- Koordinaten: East: 498037 
(Zone 32 N)   North: 5770983 
 
B.  Auslegungs- und Leistungsdaten 
Hersteller / Typ:   Vestas / V-112 
Leistung:   3.000 kWel  
Tragkonstruktion:   konischer Stahlrohrturm 
Nabenhöhe über Grund:  119 m 
Rotordurchmesser:  112 m 
Gesamthöhe:   175 m 
Betriebszeit:  Normalbetrieb ganzjäh-

rig von 0000 - 2400 Uhr 
Drehzahl:   6,2 – 17,7 min-1 
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Weitere technische Auslegungsdaten beinhalten die An-
tragsunterlagen unter Register Nr. 5 –  
Allgemeine technische Spezifikation. 
 
Aufgrund von § 13 des BImSchG eingeschlossen 
Von dieser Genehmigung werden aufgrund von § 13 BIm-
SchG eingeschlossen: 
� die Baugenehmigung nach BauO NRW für die Errich-

tung der Windkraftanlage einschließlich der für ihren 
Betrieb erforderlichen Nebeneinrichtungen und Anla-
genteile wie der Übergabestation, der Erschließungs-
wege, der Kranstellplatz, die Anschlussleitungen vom 
Generator zu den Eingangsklemmen der Übergabesta-
tion 

� die Zustimmung gemäß § 14 Abs. 1 Luftverkehrsgesetz 
(LuftVG) 

� die Befreiung gemäß § 67 Abs. 1 des Bundes- Natur-
schutzgesetzes von dem Verbot nach Gliederungs-
nummer 2.2-1.III.c) des Landschaftsplanes Nr. 4 „Kalle-
tal“ des Kreises Lippe als Teil des Landschaftsschutz-
gebiets (LSG) 2.2-1 „Rinteln- Hamelner Weserbergland 
mit Vlothoer Weserdurchbruch und Rintelner Talwei-
tung sowie Lipper Bergland mit Krankenhagener Kup-
pen, Heidelbecker Höhen, Hohenhauser und Taller 
Bergland“ 

� die Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens nach 
§ 36 Abs. 1 des BauGB 

 
Der Genehmigungsbescheid wurde unter Nebenbestim-
mungen und Auflagen erlassen.  
 
Die öffentliche Bekanntmachung des Genhmigungsbe-
scheides erfolgt gem. § 21a der 9. BImSchV i.V.m. § 10 
Abs. 8 BImSchG. 
 
Der Genehmigungsbescheid liegt in der Zeit vom 
27.10.2015 bis einschließlich 10.11.2015 bei 
 
� der Kreisverwaltung Lippe, Bürgerservice am Hauptein-

gang, 32756 Detmold, Felix-Fechenbach-Straße 5, 
 
� der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Kalletal, Rat-

haus, Bürgerbüro, 32689 Kalletal, Rintelner Str. 3 
 
aus und kann dort während der Dienststunden für die Dau-
er von zwei Wochen eingesehen werden.  
 
Dieser Bekanntmachungstext und der Genehmigungsbe-
scheid sind auch auf der Internetseite des Kreises Lippe 
(www.kreis-lippe.de) unter: 
 
Natur und Umwelt � Immissionsschutz � Amtliche Be-
kanntmachungen abrufbar. 
 
Mit Ende der Auslegungsfrist (10.11.2015, 2400 Uhr) gilt 
der Genehmigungsbescheid auch gegenüber Dritten, die 
keine Einwendungen erhoben haben, als zugestellt. 
 
Dienststunden der Kreisverwaltung Lippe, Bürgerservice: 
Montag bis Donnerstag: von 07:30 Uhr bis 18:00 Uhr 
Freitag:   von 07:30 Uhr bis 15:00 Uhr 
 
Dienststunden der Gemeinde Kalletal, Bürgerbüro:  
Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag:  
   von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr  
Donnerstag:  von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
 
 

 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht in 32423 
Minden, Königwall 8, schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts er-
hoben werden. 
Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe 
der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei 
den Verwaltungs- und Finanzgerichten im Lande NRW 
(ERVVO VG/FG vom 07.11.2012; GVBl. NRW, S. 548) er-
hoben werden. 
Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur nach § 2 des Signaturgesetzes 
vom 16.05.2001 (BGBl. I S. 876) versehen sein und an die 
elektronische Poststelle des Gerichts übermittelt werden. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Ge-
genstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienen-
den Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben wer-
den. Falls die Klage schriftlich oder zur Niederschrift erho-
ben wird, sollen der Klage nebst Anlagen so viele Abschrif-
ten beigefügt werden, dass alle Beteiligten eine Ausferti-
gung erhalten können. Sollte die Frist durch das Verschul-
den eines Bevollmächtigten versäumt werden, so würde 
dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
Hinweis zur elektronischen Form 
Bei der Verwendung der elektronischen Form sind beson-
dere technische Rahmenbedingungen zu beachten. Die 
besonderen technischen Voraussetzungen sind unter 
www.egvp.de aufgeführt. 
 
Im Auftrag 
 
 
Gez. 
Meyer 

Kr.Bl.Lippe 26.10.2015 
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Stadt Bad Salzuflen 
 
437 Satzung zur Aufhebung der Satzung über die 

förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 
„Stadtkern Schötmar“ der Stadt Bad Salzuflen 
vom 15.5.1996 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein Westfalen (GO NW)  in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. De-
zember 2013 (GV. NRW. S. 878), und des § 162 Bauge-
setzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Juli 2014 (BGBl. 
I S. 954), 
hat der Rat der Stadt Bad Salzuflen in seiner Sitzung am 
30.09.2015 folgende Aufhebungssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Die Sanierungsmaßnahmen, einschließlich der Fortfüh-
rungsmaßnahmen innerhalb des mit Satzung vom 
15.5.1996 festgelegten Sanierungsgebietes „Stadtkern 
Schötmar“ sind umgesetzt. Der Sanierungszweck und die 
Ziele zur Sicherung und Erhaltung des historischen Erbes 
sind erreicht. Die Satzung wird hiermit aufgehoben. 
 

§ 2 
 
Das von der Aufhebung betroffene Sanierungsgebiet ist in 
dem nachstehenden Übersichtsplan dargestellt: 

 
----
- = 

räumlicher Geltungsbereich des Sanierungsgebietes 
„Stadtkern Schötmar“ 
 
 
 
 
 

 
§ 3 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt gemäß § 162 Abs. 2 BauGB mit dem 
Tage ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung  zur Aufhebung der Satzung über 
die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Stadt-
kern Schötmar“ der Stadt Bad Salzuflen vom 15.05.1996 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Das von der Aufhebung betroffene Sanierungsgebiet 
„Stadtkern Schötmar“ ist aus dem in dieser Bekanntma-
chung abgedruckten Planausschnitt ersichtlich. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die vorstehende Satzung 
zur Aufhebung der Satzung über die förmliche Festlegung 
des Sanierungsgebietes „Stadtkern Schötmar“ in Kraft. 
 
Die Satzung  zur Aufhebung der Satzung über die förmli-
che Festlegung des Sanierungsgebietes „Stadtkern 
Schötmar“ der Stadt Bad Salzuflen vom 15.05.1996 wird 
im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt im Rathaus 
der Stadt Bad Salzuflen,  
Rudolph-Brandes-Allee 19, 6. Obergeschoss, Zimmer 
6.2, während der allgemeinen Dienststunden auf Dauer zu 
jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird 
auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
• Hinweise 

Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, 
dass eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften und nach § 214 Abs. 3 be-
achtliche Mängel des Abwägungsvorgangs unbeacht-
lich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt 
Bad Salzuflen unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. 

• Gemäß § 7 Absatz 6 Gemeindeordnung NRW wird da-
rauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften der GO NRW beim Zustan-
dekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 
 
Stadt Bad Salzuflen, den 19.10.2015 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Honsdorf 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 26.10.2015 
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Stadt Blomberg 
 
438 7. Änderung des Flächennutzungsplanes zur 

Darstellung von Vorrangflächen für Windener-
gie der Stadt Blomberg,  

 hier: Öffentliche Auslegung 
 
Der zuständige Fachausschuss für Bauen und Umwelt der 
Stadt Blomberg hat in seiner Sitzung am 24. September 
2015 aufgrund der §§ 2 ff des Baugesetzbuches (BauGB) 
in der derzeit geltenden Fassung die 7. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes als Entwurf einschließlich der öffentli-
chen Auslegung beschlossen. 
 
Ziel der Planänderung ist die Darstellung von Vorrangflä-
chen für Windenergie. 
 
Der Änderungsbereich betrifft das gesamte Gebiet der 
Stadt Blomberg. 
 
Ferner wurde in der Sitzung beschlossen, das Verfahren 
als 7. Änderung des Flächennutzungsplanes fortzuführen. 
Entsprechend diesem Beschluss wird hiermit gem. § 3 Abs. 
2 BauGB (Baugesetzbuch) bekannt gemacht, dass der 
Entwurf zur 7. Änderung des Flächennutzungsplanes ein-
schließlich Begründung in der Zeit vom 
 
3. November bis zum 2. Dezember 2015 (einschl.) 
 
im Fachbereich 60 – Bauen und Stadtentwicklung – der 
Stadt Blomberg, Marktplatz 2, 1. OG, während der Dienst-
stunden zu jedermanns Einsicht ausliegen. 
 
Während der Auslegungsfrist können Anregungen zu dem 
geänderten Entwurf schriftlich oder zur Niederschrift vorge-
bracht werden.  
 
Es wird gem. § 3 Abs. 1 BauGB auch darauf hingewiesen, 
dass Kinder und Jugendliche Teil der Öffentlichkeit im Sin-
ne des § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB sind. 
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über die Flächennutzungsplanände-
rung unberücksichtigt bleiben. Ferner wird darauf hinge-
wiesen, dass ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichts-
ordnung unzulässig ist, wenn mit ihm nur Einwendungen 
geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen 
der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden 
können. 
 
Umweltbezogene Informationen 
 
Folgende umweltbezogene Informationen sind verfügbar: 
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag des Planungsbüros für 
Landschafts- und Tierökologie, Wolf Lederer, Geseke, vom 
September 2015 zur Erfassung der Avifauna und Fleder-
mäuse und Bewertung aus Artenschutzsicht. 
 
Umweltbezogene Stellungnahmen von Trägern öffentlicher 
Belange und sonstiger Behörden zu den Themenbereichen 
landwirtschaftliche Nutzflächen, Landschaft und Natur-
haushalt, Boden- und Immissionsschutz. 
 
 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss über den Entwurf der Änderung des Flä-
chennutzungsplanes und die Durchführung der Öffentlich-
keitsbeteiligung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Hinweis: Die Unterlagen sind ebenfalls auf der Internetseite 
der Stadt Blomberg unter www.blomberg-lippe.de einseh-
bar. 
 
Blomberg, den 8. Oktober 2015 
 
 
(Geise) 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 26.10.2015 
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Stadt Detmold 
 
439 Bekanntmachung des Entwurfs der Haushalts-

satzung für das Haushaltsjahr 2016 
 

I. 
Haushaltssatzung (Entwurf) der Stadt Detmold für das 

Haushaltsjahr 2016 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496) hat der 
Rat der Stadt Detmold mit Beschluss vom 
SSSSSS..folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich 
anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen so-
wie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszah-
lungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen 
enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf    207.751.794 € 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  
                                                            208.367.115 € 
im Finanzplan mit 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit                                  197.897.192 € 
 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit auf                            196.573.220 € 
  
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der       
Investitionstätigkeit auf                          11.553.903 € 
  
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der  
Investitionstätigkeit auf                         30.165.555 € 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstä-
tigkeit auf                                              32.134.833 € 
  
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstä-
tigkeit auf                                              19.800.681 € 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für In-
vestitionen im Haushaltsjahr 2016 erforderlich ist, wird auf 

18.554.152 € 
festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, 
der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen 
Jahren erforderlich ist, wird auf 
 

28.341.834 € 
festgesetzt. 
 

 
§ 4 

 
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich 
des Ergebnisplans im Haushaltsjahr 2016 wird auf 
 

615.321 € 
festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssiche-
rung im Haushaltsjahr 2016 in Anspruch genommen wer-
den dürfen, wird auf 
 

55.000.000 € 
festgesetzt.  
 

§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer: 
 
1.1 für die land- und forst- 
 wirtschaftlichen Betriebe 
 (Grundsteuer A) auf   
                             217 v.H.  
 
1.2 für die Grundstücke 
 (Grundsteuer B) auf   
                             550 v.H.  
 
2.  Gewerbesteuer: 
 auf     
                 446 v.H.  
 

§ 7 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-

lungen sowie 
Verpflichtungsermächtigungen 

 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-
lungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage 
beruhen, sind im Sinne des § 83 GO NRW erheblich, wenn 
sie mindestens 25.000 € betragen. 
 
Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall 
den Betrag von 15.000 € überschreiten, davon ausgenom-
men sind die internen Leistungsverrechnungen und bilan-
zielle Abschreibungen im Rahmen des Jahresabschlusses. 
 
Unerheblich sind ferner alle über- und außerplanmäßigen 
Aufwendungen und Auszahlungen, die im Zusammenhang 
mit  
- dem Jahresabschluss oder  
- der Umsetzung des NKF oder  
- finanzneutralen Änderungen von Sachkonten aus finanz-
statistischen Gründen oder 
- finanzneutralen Mittelumschichtungen zwischen den Or-
ganisationsbereichen  

- bei Strukturänderungen der Verwaltung oder 
- im Bereich der Personalwirtschaft  

erforderlich werden.  
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Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächti-
gungen gem. § 85 GO NRW, die auf gesetzlicher oder ver-
traglicher Grundlage beruhen, sind als erheblich anzuse-
hen, wenn sie im Einzelfall mehr als 150.000 € betragen. 
Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Verpflichtungs-
ermächtigungen gelten als erheblich, wenn sie im Einzelfall 
mehr als 50.000 € betragen. 
 
Die erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen so-
wie Verpflichtungsermächtigungen bedürfen der vorhe-
rigen Zustimmung des Rates. Im Übrigen sind die über- 
und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 
sowie Verpflichtungsermächtigungen dem Rat zur Kenntnis 
zu bringen, sofern sie nicht geringfügig sind. Geringfügig in 
diesem Sinne sind Beträge bis zu 5.000 €. 
 

§ 8 
 

Budgets und Deckungsfähigkeiten 
 
Zur flexiblen Haushaltsführung werden gemäß § 21 Absatz 
1 GemHVO die Erträge und Aufwendungen innerhalb der 
einzelnen Organisationsbereiche mit Ausnahme 
 

- der Verfügungsmittel sowie 
- nicht zahlungswirksamer Aufwendungen (z. B. bi-

lanzielle Abschreibungen, interne Leistungsverrech-
nungen etc.) 

 
jeweils zu einem Budget verbunden, sofern nicht andere 
Deckungsvermerke gemäß § 21 Absatz 2 GemHVO (siehe 
auch „Verzeichnis der Produktsachkonten und Aufträge mit 
Deckungsvermerken“ [gelbe Seiten]) bestehen. Das Glei-
che gilt für Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit. 
Die Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlun-
gen/Auszahlungen innerhalb der kostenrechnenden Ein-
richtungen werden zu jeweils gesonderten Budgets ver-
bunden. 
 
Innerhalb der Budgets sind die Summe der Erträge und die 
Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung ver-
bindlich. 
Für die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des 
Finanzplanes gilt das „Verzeichnis der Produktsachkonten 
und Aufträge mit Deckungsvermerken“.  
 
Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines 
Produktbudgets werden gem. § 13 Absatz 2 GemHVO für 
gegenseitig deckungsfähig erklärt. Der im § 3 der Haus-
haltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflich-
tungsermächtigungen darf nicht überschritten werden. 
 

§ 9 
 

Ausweis von Investitionen in Teilfinanzplänen 
 
Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investiti-
onsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Absatz 4 
GemHVO wird, bezogen auf den Gesamtausgabebedarf 
von Einzelmaßnahmen, grundsätzlich auf 250.000 € fest-
gesetzt.  
 
 
 
 
 
 

 
§ 10 

 
Stellenplan 

 
Rechtsfolge bei Stellen mit einem kw.- bzw. ku.-Vermerk: 
 
kw.-Vermerk:  Die Stelle entfällt beim Ausscheiden 
                       des Stelleninhabers. 
 
ku.-Vermerk: Die Stelle ist nach Ausscheiden des 
        Stelleninhabers umzuwandeln. 
 
Die im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen der Beam-
ten und Tarifbeschäftigten können vorübergehend auch mit 
Beschäftigten der jeweils anderen Beschäftigtengruppe be-
setzt werden. 
 
Detmold, 09.09.2015        Detmold, 09.09.2015  
 
aufgestellt:        bestätigt: 
 
Hilker         Heller   
 
(Kämmerer)                     (Bürgermeister)  
 

II: 
Bekanntmachung des Entwurfs der Haushalts- 

satzung für das Haushaltsjahr 2016 
 
Aufgrund des § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496) wird 
bekannt gemacht, dass die Haushaltssatzung der Stadt 
Detmold für das Haushaltsjahr 2016 mit Haushaltsplan und 
Anlagen während der Dauer des Beratungsverfahrens (bis 
zur beschließenden Sitzung des Rates) während der 
Dienststunden im Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben – Fi-
nanzen und Steuern – der Stadtverwaltung Detmold in 
32756 Detmold, Bielefelder Straße 1, 2. Obergeschoss, 
Zimmer 201 zur Einsicht öffentlich ausliegt. 
 
Einwendungen können innerhalb einer Frist vom  
27.10.2015 bis 13.11.2015 (14 Werktage) von Einwohnern 
oder Abgabepflichtigen erhoben werden. 
 
Die Einwendungen können schriftlich oder zur Niederschrift 
während der Dienststunden bei der Stadt Detmold, 32756 
Detmold, Bielefelder Straße 1, 2. Obergeschoss, Zimmer 
201 erhoben werden. 
 
Detmold, den 05. Oktober 2015 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
Heller 

Kr.Bl.Lippe 26.10.2015 
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Stadt Horn-Bad Meinberg 
 
440 Satzung für die kommunalen Friedhöfe der 

Stadt Horn-Bad Meinberg vom 05.10.2015 
 
Aufgrund von § 4 des Bestattungsgesetzes NRW in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 1. September 2003 
(GV NRW S. 313), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. 
Juli 2014 (GV NRW S. 405) und § 7 Abs. 2 i. V. m. § 41 
Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung NRW 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV NW S. 666) in der zur Zeit gültigen Fassung hat der 
Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg in seiner Sitzung am 
27.08.2015 folgende Satzung beschlossen: 
 

I. Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 Geltungsbereich 
 
Diese Friedhofssatzung gilt für alle im Gebiet der Stadt 
Horn-Bad Meinberg gelegenen und von ihr verwalteten 
Friedhöfe (einschl. Urnenwald auf dem Friedhof im Stadtteil 
Holzhausen-Externsteine). 
 

§ 2 Friedhofszweck 
 
Die Friedhöfe (einschl. Urnenwald auf dem Friedhof im 
Stadtteil Holzhausen-Externsteine) sind nichtrechtsfähige 
Anstalten der Stadt Horn-Bad Meinberg. 
 
Die Friedhöfe dienen der Bestattung der Toten (Leichen, 
Tot- und Fehlgeburten) und Beisetzung von deren Aschen, 
die bzw. deren Eltern bei Ihrem Ableben ihren Wohnsitz in 
der Stadt Horn-Bad Meinberg hatten sowie derjenigen, die 
ein Anrecht auf Benutzung eines Wahlgrabes haben. Dar-
über hinaus dienen die Friedhöfe auch der Bestattung der 
aus Schwangerschaftsabbrüchen stammenden Leibes-
früchte, falls die Eltern Einwohner der Stadt Horn-Bad 
Meinberg sind. Für die Bestattung bzw. Beisetzung anderer 
Verstorbener bedarf es der besonderen Genehmigung der 
Friedhofsverwaltung. Für den Urnenwald auf dem Friedhof 
Holzhausen-Externsteine gelten die Regelungen des § 3 
(4). 
 

§ 3 Bestattungsbezirke 
 
Das Stadtgebiet ist in folgende Bestattungsbezirke einge-
teilt. Das Ausmaß der Bestattungsbezirke ist aus den als 
Anlage beigefügten Karten ersichtlich. 
 
(1) Friedhof "Am Kreuzenstein" 
 
Der Friedhof "Am Kreuzenstein" ist der Zentralfriedhof für 
das Stadtgebiet Horn-Bad Meinberg. Auf ihm werden alle 
Verstorbenen bestattet bzw. beigesetzt, die ihren letzten 
Wohnsitz in Horn-Bad Meinberg hatten. Außerdem werden 
auf Antrag Bestattungen bzw. Beisetzungen von Verstor-
benen durchgeführt, die nicht im Stadtgebiet ihren ersten 
Wohnsitz hatten, jedoch auf Wunsch der Angehörigen in 
Horn-Bad Meinberg bestattet bzw. beigesetzt werden sol-
len, begründete Ausnahmen hiervon sind im Einzelfall 
möglich. 
 
 
 
 
 

 
(2) Friedhof "Steinheimer Straße" 
 
Der Friedhof "Steinheimer Straße" ist laut Ratsbeschluss 
vom 09.04.1986 und gemäß § 4 außer Dienst gestellt, so-
weit sich aus der nachfolgenden Regelung nichts anderes 
ergibt: 

 
1. Die Belegung noch nicht genutzter Lagerstellen vor-

handener Wahlgrabstätten während der noch laufen-
den Nutzungszeit ist zugelassen. 

 
2. Auf belegten Lagerstellen vorhandener Wahlgrabstät-

ten können während der noch laufenden Nutzungszeit 
zusätzlich eine Urne, ein Kind bis zu zwei Jahren oder 
eine Totgeburt bestattet bzw. beigesetzt werden. 

 
3. Die Belegung noch nicht genutzter Lagerstellen vor-

handener Wahlgrabstätten nach Ablauf der Nutzungs-
zeit wird für die Bestattung bzw. Beisetzung des über-
lebenden Ehegatten sowie für die Bestattung bzw. Bei-
setzung von Angehörigen aus der gleichen Generation 
wie der des Erstverstorbenen zugelassen, wobei von 
einem Generationenzeitraum von ca. 30 Jahren ausge-
gangen wird. 
 
Nach Ablauf der Nutzungszeit können Verfügungsbe-
rechtigte bzw. Nutzungsberechtigte Nutzungsvereinba-
rungen mit der Stadt abschließen, die eine weitere Er-
haltung zur Pflege der Gräber sicherstellen, jedoch eine 
weitere Beerdigung in der Grabstätte ausschließen. 

 
(3) Eine Bestattung bzw. Beisetzung in den nachfolgend 

aufgeführten Bestattungsbezirken (Buchstabe a bis k) 
kann nur stattfinden,  

 -wenn der Verstorbene seinen ersten Wohnsitz in die-
 sem Gebiet hatte oder 

 -wenn der Verstorbene in diesem Gebiet geboren 
 und aufgewachsen ist oder 

 -wenn der Verfügungsberechtigte/Nutzungsberechtigte 
 zum Zeitpunkt des Todes der zu bestattenden Person 
 bzw. dessen beizusetzende Asche in diesem Gebiet 
 wohnhaft ist, zusätzlich mit Genehmigung der Fried-
 hofsverwaltung 

 
Bewohner von Altenheimen werden nur auf dem Friedhof 
des Bestattungsbezirks bestattet bzw. beigesetzt, in dem 
sie zuletzt vor dem Umzug in ein Altenheim ihren ersten 
Wohnsitz hatten bzw. in dem Bestattungsbezirk, in dem 
sich das Altenheim befindet. Lag dieser erste Wohnsitz au-
ßerhalb des Stadtgebietes, erfolgt die Bestattung bzw. Bei-
setzung auf dem Friedhof "Am Kreuzenstein". 
 
a) Friedhof Belle 
 Auf dem Friedhof an der Höxterstraße finden nur noch 

Bestattungen bzw. Beisetzungen von Angehörigen der 
Familien statt, die eine Nutzungsvereinbarung für die 
Grabstätte mit der Stadt abgeschlossen haben. Alle üb-
rigen Bestattungen bzw. Beisetzungen finden auf dem 
Friedhof an der Pyrmonter Straße statt. 

 
b) Friedhof Bellenberg 
 
c) Friedhof Billerbeck 
 
d) Friedhof Fromhausen 
 
e) Friedhof Heesten 
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f) Friedhof Holzhausen-Externsteine (ohne Urnenwald) 
 
g) Friedhöfe Kempenfeldrom/Veldrom: Die Belegung der 

Friedhöfe in den Stadtteilen erfolgt konfessionsbedingt 
bzw. bei Gemischtehen auf entsprechenden Wunsch. 

 
h) Friedhof Leopoldstal 
 
i) Friedhof Schmedissen 
 
j) Friedhof Vahlhausen 
 
k) Friedhof Wehren 
 
(4) Friedhof Holzhausen-Externsteine (Urnenwald) 
 
 In dem Urnenwald des Friedhofes Holzhausen-

Externsteine können die Aschen aller Bürger der Stadt 
Horn-Bad Meinberg sowie auf Antrag auch die Aschen 
von nicht in der Stadt Horn-Bad Meinberg ansässigen 
Bürgern beigesetzt werden. 

 
(5) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen. 
 

§ 4 Schließung und Entwidmung 
 
1. Friedhöfe und Friedhofsteile können für weitere Bestat-

tungen bzw. Beisetzungen gesperrt (Schließung) oder 
einer anderen Verwendung zugeführt werden (Entwid-
mung). 

 
2. Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Be-

stattungen bzw. Beisetzungen ausgeschlossen. Soweit 
durch Schließung das Recht auf weitere Bestattungen 
in Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten erlischt, wird 
dem Nutzungsberechtigten für die restliche Nutzungs-
zeit bei Eintritt eines weiteren Bestattungs- bzw. Beiset-
zungsfalles auf Antrag eine andere Wahlgrabstät-
te/Urnenwahlgrabstätte zur Verfügung gestellt. Außer-
dem kann er die Umbettung bereits bestatteter Leichen 
und beigesetzter Urnen auf Kosten der Stadt verlangen. 

 
3. Durch die Entwidmung geht die Eigenschaft des Fried-

hofes als Ruhestätte der Toten verloren. Die Bestatte-
ten bzw. Beigesetzten werden, falls die Ruhezeit (bei 
Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten) bzw. die 
Nutzungszeit (bei Wahlgrabstät-
ten/Urnenwahlgrabstätten) noch nicht abgelaufen ist, 
auf Kosten der Stadt in andere Grabstätten umgebettet. 

 
4. Schließung und Entwidmung werden öffentlich bekannt 

gegeben. Der Nutzungsberechtigte einer Wahlgrabstät-
te/Urnenwahlgrabstätte erhält außerdem einen schriftli-
chen Bescheid, wenn sein Aufenthalt bekannt oder oh-
ne besonderen Aufwand zu ermitteln ist. 

 
5. Umbettungstermine werden einen Monat vorher öffent-

lich bekannt gemacht. Gleichzeitig sind sie bei Reihen-
grabstätten/Urnenreihengrabstätten einem Angehörigen 
des Verstorbenen, bei Wahlgrabstät-
ten/Urnenwahlgrabstätten dem Nutzungsberechtigten 
mitzuteilen. 

 
 
 
 
 
 

 
6. Ersatzgrabstätten werden von der Stadt auf ihre Kosten 

in ähnlicher Weise wie die Grabstätten auf den entwid-
meten oder außer Dienst gestellten Friedhö-
fen/Friedhofsteilen hergerichtet. Die Er-
satzwahlgrabstätten werden Gegenstand des Nut-
zungsrechtes.  

 
II. Ordnungsvorschriften 

 
§ 5 Öffnungszeiten 

 
1. Die Friedhöfe sind für den Besuch geöffnet: 
 
 a) in den Monaten April bis Oktober von 7.00 Uhr 

 bis  Eintritt der Dunkelheit 
 b) in den Monaten November bis März von 9.00 

 Uhr bis Eintritt der Dunkelheit 
 
2. Die Friedhofsverwaltung kann das Betreten aller oder 

einzelner Friedhofsteile aus besonderem Anlass vo-
rübergehend untersagen. 

 
§ 6 Verhalten auf dem Friedhof 

 
1. Die Besucher haben sich ruhig und der Würde des Or-

tes entsprechend zu verhalten. Den Anordnungen der 
Friedhofsverwaltung ist Folge zu leisten. 

 
2. Kinder unter zwölf Jahren dürfen die Friedhöfe nur in 

Begleitung von Erwachsenen und unter deren Verant-
wortung betreten. 

 
3. Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet: 
 
 a) das Mitbringen von Tieren (ausgenommen Blinden-

 hunde), 
 b) die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschu-

 hen/Rollerblades/Skateboards aller Art, ausgenom-
 men Kinderwagen und Rollstühle sowie Fahrzeuge 
 der Friedhofsverwaltung und der für den Friedhof 
 zugelassenen Gewerbetreibenden, zu befahren, 

 c) das Anbieten von Waren (einschl. Kränze und 
 Blumen) und gewerblichen Diensten, 

 d) das Ablagern von Abraum und Abfällen außerhalb 
 der dafür vorgesehenen Behältnisse  bzw. Plätze, 

 e) das Verunreinigen und Beschädigen von Einrich-
tungen und Anlagen sowie das Betreten von frem-
den Grabstätten, von Anpflanzungen und Rasenflä-
chen, soweit sie nicht als Zuwegung dienen, 

 f) das Abstellen von Gefäßen, Behältnissen, Geräten 
 und dergleichen außerhalb der Grabstätten, 

 g) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Druck-
sachen, die im Rahmen der Bestattungsfeier not-
wendig und üblich sind, 

 h) das Ausführen von störenden Arbeiten an Sonn- 
und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung 
bzw. Beisetzung, 

 i) Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare Werkstof-
fe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauerfloris-
tik, insbesondere in Kränzen, Trauergebinden, 
Trauergestecken, im Grabschmuck sowie bei Pflan-
zenzuchtbehältern, die an der Pflanze verbleiben, 
nicht verwandt werden, ausgenommen sind 
Grabvasen und Gießkannen, 

 j) ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. 
ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung ge-
werbsmäßig zu fotografieren, 

 



784 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
 k) zu lärmen oder zu lagern. 
 
 Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, 

soweit sie mit dem Zweck des Friedhofes und der Ord-
nung auf ihm vereinbar sind. 

 
4. Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestat-

tung bzw. Beisetzung zusammenhängende Veranstal-
tungen bedürfen der Zustimmung der Friedhofsverwal-
tung und sind spätestens vierzehn Tage vorher anzu-
melden. 

 
§ 7 Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof 

 
1. Gewerbetreibende aus deren Tätigkeit eine Gefährdung 

für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgehen 
kann, insbesondere Steinmetze und Bildhauer, benöti-
gen für ihre gewerbliche Tätigkeit auf den Friedhöfen 
der vorherigen Zulassung durch die Friedhofsverwal-
tung. Andere Gewerbetreibende müssen ihre Tätigkeit 
auf dem Friedhof der Friedhofsverwaltung anzeigen. 

 
2. Auf ihren Antrag hin werden die in Abs. 1 Satz 1 ge-

nannten Gewerbetreibende zugelassen, die 
 
 a) in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hin-

 sicht zuverlässig sind. 
 
 b) ihre Eintragung in die Handwerksrolle bzw. (bei 

 Antragstellern des handwerksähnlichen Gewerbes) 
 ihre Eintragung in das Verzeichnis gem. § 19 
 Handwerksordnung nachweisen oder die selbst 
 oder deren fachliche Vertreter die Meisterprüfung 
 abgelegt haben oder die über eine vergleichbare 
 Qualifikation verfügen oder die für die Tätigkeit er-
 forderliche Sachkunde besitzen. 

 
3. Die Zulassung erfolgt durch Ausstellung einer Berechti-

gungskarte, welche auf zwei Jahre befristet wird. Die 
zugelassenen Gewerbetreibenden haben für ihre Be-
diensteten einen Bedienstetenausweis auszustellen. 
Die Zulassung und der Bedienstetenausweis sind dem 
aufsichtsberechtigten Friedhofspersonal auf Verlangen 
vorzuzeigen. Für die Ausstellung der Berechtigungskar-
te ist eine Verwaltungsgebühr zu entrichten. 

 
4. Die Friedhofsverwaltung hat die Zulassung davon ab-

hängig zu machen, dass der Antragsteller einen für die 
Ausführung seiner Tätigkeit ausreichenden Haftpflicht-
versicherungsschutz oder eine aufgrund ihrer Zweck-
bestimmung im Wesentlichen vergleichbare Sicherheit 
oder gleichwertige Vorkehrung nachweist. 

 
5. Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben 

die Friedhofssatzung und die dazu ergangenen Best-
immungen zu beachten. Die Gewerbetreibenden haften 
für alle Schäden, die sie oder ihre Bediensteten anläss-
lich ihrer Tätigkeit auf den Friedhöfen schuldhaft verur-
sachen. 

 
6. Die vorgenannten Arbeiten dürfen nur an Wochentagen 

während der allgemeinen Öffnungszeiten ausgeführt 
werden. Die Friedhofsverwaltung kann Verlängerungen 
der Arbeitszeiten zulassen. 

 
 
 
 

 
7. Gewerbetreibende können zur Ausführung ihrer Tätig-

keit die befestigten Friedhofswege in erforderlichem 
Umfang mit geeigneten Fahrzeugen befahren. Die 
Höchstgeschwindigkeit darf 7 km/h (Schritt-Tempo) 
nicht überschreiten. Fahrzeuge dürfen nur dort abge-
stellt werden, wo sie die Benutzung der Friedhofswege 
nicht behindern. Aus witterungsbedingten Gründen 
kann die Einstellung der Arbeiten angeordnet und das 
Befahren der Friedhöfe oder einzelner Wege untersagt 
werden. 

 
8. Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Ma-

terialien dürfen auf den Friedhöfen nur während der für 
die Arbeit notwendigen Zeit und nur dort gelagert wer-
den, wo sie nicht hindern. Die Gewerbetreibenden dür-
fen auf den Friedhöfen keinerlei Abraum ablagern. Sie 
sind verpflichtet, die bei ihren Arbeiten anfallenden 
kompostierbaren und nicht kompostierbaren Abfälle 
vom Friedhof zu entfernen. Arbeitsgeräte dürfen nicht 
an oder in den Wasserentnahmestellen der Friedhöfe 
gereinigt werden. 

 
9. Gewerbetreibenden, die trotz zweimaliger schriftlicher 

Mahnung gegen die Vorschriften der Absätze 3 bis 8 
verstoßen oder bei denen die Voraussetzungen des 
Absatzes 2 ganz oder teilweise nicht mehr gegeben 
sind, kann die Friedhofsverwaltung die Zulassung auf 
Zeit oder Dauer durch schriftlichen Bescheid entziehen. 
Bei schweren Verstößen ist eine Mahnung entbehrlich. 

 
10. Gewerbetreibende mit Niederlassung in einem anderen 

Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum, die im Inland nur vorüber-
gehend tätig sind, haben die Aufnahme ihrer Tätigkeit 
auf dem Friedhof anzuzeigen. 

 
 Die Gewerbetreibenden haben für jeden Bediensteten 

bei der Stadt Horn-Bad Meinberg einen Ausweis zu be-
antragen. Die Bedienstetenausweise sind dem Fried-
hofspersonal auf Verlangen vorzuweisen. 

 Abs. 1-4 und Abs. 9 finden keine Anwendung. Das 
Verwaltungsverfahren kann über eine einheitliche Stelle 
nach dem Verwaltungsgesetz des Landes NRW abge-
wickelt werden. 

 
11. Firmenbezeichnungen dürfen nach Absprache mit dem 

Nutzungsberechtigten in Form eines Schildes in einer 
Größe von bis zu 25 cm²  (z. B. 5 x 5 cm oder 4 x 6 cm) 
in der Farbe Grün entweder an der Rückseite des 
Grabsteins von einer Steinbildhauerei angebracht oder 
im Bereich der vorderen Grenze der Grabfläche von ei-
nem Gartenbaubetrieb aufgestellt werden. 

 
III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 

 
§ 8 Anzeigepflicht und Bestattungszeit 

 
1. Jede Bestattung bzw. Beisetzung ist bei der Friedhofs-

verwaltung anzumelden. Die Anmeldung einer Bestat-
tung hat unverzüglich nach Vorliegen der Vorausset-
zungen des § 13 Abs. 1 BestG NRW zu erfolgen. Der 
Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen beizufü-
gen. Gegebenenfalls ist mitzuteilen, welches Beerdi-
gungsinstitut die Bestattung vornehmen wird. 
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2. Die Friedhofsverwaltung bestimmt den Friedhof, auf 

dem die Bestattung durchgeführt wird. Die Verstorbe-
nen sind in der Regel auf dem Friedhof des Stadtteils 
zu bestatten, in dem sie zuletzt ihren Wohnsitz hatten. 
Die Friedhofsverwaltung kann aus wichtigem Grund 
Ausnahmen zulassen. 

 
3. Wird eine Bestattung bzw. Beisetzung in einer vorher 

erworbenen Wahlgrabstätte/Urnenwahlgrabstätte bean-
tragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen. 

 
4. Soll eine Aschenbeisetzung erfolgen, so ist eine Be-

scheinigung über die Einäscherung vorzulegen. 
 
5. Beerdigungen und Trauerfeiern finden in der Regel 

montags bis donnerstags in der Zeit von 9.30 Uhr bis 
15.00 Uhr und freitags von 9.30 Uhr bis 14.00 Uhr nach 
Festsetzung durch die Friedhofsverwaltung statt. Als 
Ausnahme sind samstags zwischen 9.00 Uhr und 10.00 
Uhr Trauerfeiern möglich. Andere Ausnahmen sind nur 
in begründeten Fällen zulässig. Erweist sich die Fried-
hofskapelle auf einem für die Beisetzung vorgesehenen 
Friedhof als voraussichtlich zu klein oder liegen andere 
wichtige Gründe vor, so kann die Friedhofskapelle auf 
dem Friedhof "Am Kreuzenstein" hierfür auf Antrag ge-
nutzt werden. Dies gilt grundsätzlich auch für die Lei-
chenkammerbenutzung. 

 
6. Die Bestattung kann frühestens nach vierundzwanzig 

Stunden erfolgen. Die örtliche Ordnungsbehörde kann 
eine frühere Bestattung aus gesundheitlichen Gründen 
anordnen oder auf Antrag von Hinterbliebenen geneh-
migen, wenn durch ein besonderes, aufgrund eigener 
Wahrnehmung ausgestelltes Zeugnis einer Ärztin oder 
eines Arztes, die nicht die Leichenschau nach § 9 
BestG durchgeführt haben, bescheinigt ist, dass die 
Leiche die sicheren Merkmale des Todes aufweist oder 
die Verwesung ungewöhnlich fortgeschritten und jede 
Möglichkeit des Scheintodes ausgeschlossen ist. 
 

7. Erdbestattungen und Einäscherungen müssen innerhalb 
von 10 Tagen nach Eintritt des Todes erfolgen. Aschen 
müssen spätestens 6 Wochen nach der Einäscherung 
beigesetzt werden. Auf Antrag hinterbliebener Personen 
oder deren Beauftragter können diese Fristen von der 
Ordnungsbehörde verlängert werden. 

 
8. Die fristgerechte Beisetzung der Totenasche ist inner-

halb von 6 Wochen dem Krematorium durch Bescheini-
gung des Friedhofsträgers nachzuweisen. Dieser stellt 
hierfür den Hinterbliebenen eine solche Bescheinigung 
aus. 

 
§ 9 Särge und Urnen 

 
1. Bestattungen bzw. Beisetzungen sind grundsätzlich in 

Särgen oder Urnen vorzunehmen. Ausnahmsweise 
kann der Friedhofsträger auf Antrag die Bestattung 
bzw. Beisetzung ohne Sarg oder Urne gestatten. Bei 
sargloser Grablegung hat der Nutzungsberechtigte das 
Bestattungspersonal in eigener Verantwortung zu stel-
len und für anfallende Mehrkosten aufzukommen. Der 
Transport innerhalb des Friedhofs muss immer in einem 
geschlossenen Sarg erfolgen. 

 
 
 
 

 
2. Behältnisse zur Beisetzung von Aschen und zur Bestat-

tung von Toten (Särge, Urnen und Überurnen), deren 
Ausstattung und Beigaben sowie Totenbekleidung 
müssen so beschaffen sein, dass die chemische, phy-
sikalische oder biologische Beschaffenheit des Bodens 
oder des Grundwassers nicht nachteilig verändert wird 
und ihre Verrottung und die Verwesung der Leichen in-
nerhalb der Ruhezeit ermöglicht wird. Maßnahmen, bei 
denen den Toten Stoffe zugeführt werden, die die Ver-
wesung verhindern oder verzögern, bedürfen der Ge-
nehmigung des Friedhofsträgers. 

 Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, 
dass jedes Durchsickern von Feuchtigkeit ausgeschlos-
sen ist. 

 
3. Die Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch 

und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Sind in Ausnahme-
fällen größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung der Bestat-
tung einzuholen. 

 
4. Für die Bestattung in vorhandenen Grüften sind nur Me-

tallsärge oder Holzsärge mit Metalleinsatz zugelassen, 
die luftdicht verschlossen sind. 

 
5. Für die Beisetzung im Urnenwald des Friedhofes Holz-

hausen-Externsteine sind nur Urnen zugelassen, die 
sich zersetzen. Die Stadt Horn-Bad Meinberg behält 
sich vor, dies auch zu überprüfen. 

 
6. Im übrigen sind die Vorschriften des Bestattungsgeset-

zes NRW vom 17.06.2003 zu beachten. 
 

§ 10 Ausheben der Gräber 
 
Das Ausheben und Verfüllen des Grabes wird von der 
Friedhofsverwaltung veranlasst. Der Nutzungsberechtigte 
hat Grabzubehör vorher entfernen zu lassen. Sofern es er-
forderlich ist, kann die Friedhofsverwaltung aus Sicher-
heitsgründen auf Kosten der Nutzungsberechtigten verlan-
gen, dass Grabmale, Fundamente und Einfassungen vor-
her entfernt werden. 
 

§ 11 Ruhezeiten 
 
Die Ruhezeit bis zur Wiederbelegung der Lagerstelle be-
trägt auf allen Friedhöfen 
 
a) für Verstorbene vom vollendeten 5. Lebensjahr an 30 

Jahre, 
b)  für Verstorbene bis zum 5. vollendeten Lebensjahr 20 

Jahre, 
c) für Aschen in Urnengrabfeldern 20 Jahre, ansonsten 30 

Jahre, 
d) für Aschen im Urnenwald Holzhausen-Externsteine 20 

Jahre 
 

§ 12 Umbettungen 
 
1. Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört 

werden. 
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2. Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen der 

vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die 
Zustimmung ist unter Angabe der Gründe schriftlich zu 
beantragen. Antragsberechtigte sind bei Reihengrab-
stätten/Urnenreihengrabstätten nur die verfügungsbe-
rechtigten Angehörigen des Verstorbenen (Totenfürsor-
geberechtigte) und bei Wahlgrabstät-
ten/Urnenwahlgrabstätten die jeweiligen Nutzungsbe-
rechtigten oder Totenfürsorgeberechtigten. Die Zustim-
mung kann nur aus wichtigen Gründen erteilt werden, 
bei Umbettungen innerhalb des Stadtgebiets im ersten 
Jahr der Ruhezeit nur bei Vorliegen eines dringenden 
öffentlichen Interesses. Umbettungen aus einem Rei-
hengrab/Urnenreihengrab in ein anderes Reihen-
grab/Urnenreihengrab sind nicht zulässig. § 4 Nr. 3 
bleibt unberührt. 

 
3. Vor der Umbettung muss die Zustimmung der zuständi-

gen Ordnungsbehörde vorliegen. 
 
4. Alle Umbettungen werden von der Friedhofsverwaltung 

veranlasst, die auch den Zeitpunkt bestimmt. 
 
5. Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schä-

den, die dabei an benachbarten Grabstätten und Anla-
gen entstehen, haben die Antragsteller zu tragen, so-
weit sie notwendig aufgetreten sind oder die Stadtver-
waltung oder deren Beauftragte bezüglich dieser nur 
leichte Fahrlässigkeit trifft. 

 
6. Zu anderen als Umbettungszwecken dürfen Leichen 

und Aschen nur aufgrund einer behördlichen oder rich-
terlichen Anordnung wieder ausgegraben werden. 

 
7. Der Ablauf der Ruhe- und Nutzungszeit wird durch eine 

Umbettung nicht unterbrochen oder verändert. 
 
8. Eine Ausbettung der im Urnenwald beigesetzten 

Aschen ist nicht möglich 
 

IV. Grabstätten 
 

§ 13 Arten der Grabstätten 
 
1. Sämtliche Grabstätten bleiben Eigentum der Stadt. An 

ihnen können nur Rechte nach dieser Satzung erwor-
ben werden. 

 
2. Die Grabstätten werden unterschieden in 
 a) Reihengrabstätten  (§ 14) 

b) Reihengrabstätten im 
Rasenfeld mit Gedenkplatte (§ 14) 

  (nur Friedhof "Am Kreuzenstein") 
 c) Wahlgrabstätten  (§ 15) 
 d) Wahlgrabstätten im Rasenfeld 
   mit Gedenkplatte  (§ 15) 
  (nur Friedhof "Am Kreuzenstein") 
 e) Urnenreihengrabstätten (§ 16) 

f) Urnenreihengrabstätten im 
Rasenfeld mit Gedenkplatte (§ 16) 

  (nur Friedhöfe "Am Kreuzenstein", 
  Belle, Bellenberg, Billerbeck, 

 Heesten, Kempenfeldrom, Vahlhausen, 
 Veldrom) 

 g) Urnenreihengrabstätten im Urnenwald 
  mit Gedenkplatte (§ 16a) 
  (nur Friedhof Holzhausen-Ext.) 
 h)  Urnenwahlgrabstätten  (§ 16) 

 
 i) Urnenwahlgrabstätten im 
  Rasenfeld mit Gedenkplatte (§ 16) 
  (nur Friedhöfe "Am Kreuzenstein", 
  Belle, Bellenberg, Billerbeck, 

 Heesten, Kempenfeldrom, Vahlhausen, 
 Veldrom) 

 j) Urnenwahlgrabstätten im Urnenwald 
  mit Gedenkplatte (§ 16a) 
  (nur Friedhof Holzhausen-Ext.) 
 k) Anonyme Grabstätten  (§ 17) 
  (Friedhof "Am Kreuzenstein") 
 l) Anonyme Urnengrabstätten im 
  Urnenwald (§ 16a) 
  (nur Friedhof Holzhausen-Ext.) 
 m) Ehrengrabstätten (§18) 
 
3. Es besteht kein Anspruch auf Erwerb oder Wiederer-

werb des Nutzungsrechtes an einer der Lage nach be-
stimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der 
Umgebung. 

 
§ 14 Reihengrabstätten 

 
1. Reihengrabstätten werden als Einzelgrabstätten in Fel-

der oder Gruppen angelegt. Innerhalb der Felder wird 
nur der Reihe nach bestattet. In jeder Reihengrabstätte 
darf nur eine Leiche bestattet oder eine Urne beigesetzt 
werden. 

 Es ist jedoch zulässig in einer Reihengrabstätte die Lei-
chen eines Kindes unter einem Jahr, Tot- und Fehlge-
burten sowie die aus einem Schwangerschaftsabbruch 
stammende Leibesfrucht und eines Familienangehöri-
gen (als Erdbestattung oder Urnenbeisetzung) oder die 
Leichen von gleichzeitig verstorbenen Geschwistern un-
ter 5 Jahren zu bestatten. 

 
2. Auf dem Friedhof „Am Kreuzenstein“ befindet sich ein 

Rasenreihengrabfeld mit Gedenkplatten. Die Grabstätte 
ist Bestandteil einer Rasenfläche, die durch die Fried-
hofsverwaltung hergerichtet, gemäht und dauerhaft un-
terhalten wird. Einfassungen, Trittplatten, Bepflanzun-
gen u. ä. sind auf den Reihengrabstätten im Rasenfeld 
nicht zulässig.  Die Gedenkplatte ist vom jeweiligen 
Verfügungsberechtigten auf eigene Kosten ebenerdig in 
den Rasen nach den allgemein anerkannten Regeln 
des Handwerks einzulassen.  

 
3. Reihengrabstätten werden eingerichtet für: 
 a) Verstorbene bis zur Vollendung des 5. Lebensjah-

res, einschließlich Tot- und Fehlgeburten  
b) Verstorbene vom vollendeten 5. Lebensjahr an 

 
4. Reihengrabstätten werden erst im Todesfall abgege-

ben. Sie werden nur für die Dauer der Ruhezeit (§ 11) 
abgegeben. Eine Verlängerung der Nutzungszeit ist 
nicht möglich. 

 
5. Für die Dauer der Ruhezeit haben die Verfügungsbe-

rechtigten das Gestaltungs- und Pflegerecht nach Maß-
gabe des Abschnitts V. Verfügungsberechtigte sind die 
Empfänger der Grabzuweisungen oder an ihrer Stelle 
die Pflegeverpflichteten. 
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6. Über die Aufhebung oder Wiederbelegung von Reihen-

grabfeldern nach Ablauf der Ruhezeit entscheidet die 
Friedhofsverwaltung. Die beabsichtigte Aufhebung bzw. 
Wiederbelegung wird drei Monate vorher öffentlich be-
kanntgemacht. Außerdem sollen die Verfügungsberech-
tigten oder die Angehörigen des Verstorbenen, soweit 
ihre Anschrift bekannt ist, möglichst benachrichtigt wer-
den. Für das Abräumen der Grabstätten gelten die §§ 
25 Abs. 7 und 27 Abs. 8. 

 
§ 15 Wahlgrabstätten 

 
1. Wahlgrabstätten werden an besonderer Stelle des 

Friedhofs eingerichtet. Es werden Wahlgrabstätten mit 
einer oder mit mehreren, höchstens jedoch vier Lager-
stellen eingerichtet. Der Erwerber hat die Möglichkeit, 
die Lage der Wahlgrabstätte (ausgenommen Rasen-
grabstätten) und die Zahl der Lagerstellen zu bestim-
men. Das Bestimmungsrecht erstreckt sich nur auf die 
jeweils nächsten Grabstätten innerhalb der begonnenen 
zwei Grabreihen. Die Maße der Wahlgrabstätten setzt 
die Friedhofsverwaltung entsprechend der Örtlichkeiten 
fest. Die Friedhofsverwaltung kann die Erteilung des 
Nutzungsrechts ablehnen, insbesondere wenn die 
Schließung nach § 4 beabsichtigt ist. 

 
2. Auf dem Friedhof „Am Kreuzenstein“ befindet sich ein 

Rasenwahlgrabfeld mit Gedenkplatten. Die Grabstätte 
ist Bestandteil einer Rasenfläche, die durch die Fried-
hofsverwaltung hergerichtet, gemäht und dauerhaft un-
terhalten wird. Einfassungen, Trittplatten, Bepflanzun-
gen u. ä. sind auf den Wahlgrabstätten im Rasenfeld 
nicht zulässig. Die Gedenkplatte ist vom jeweiligen Nut-
zungsberechtigten auf eigene Kosten ebenerdig in den 
Rasen nach den allgemein anerkannten Regeln des 
Handwerks einzulassen.  

 
3. Neue Nutzungsrechte an Grabstätten auf den Friedhö-

fen nach § 3 Abs. 3 und 4 können nur im Bestattungs-
fall erworben werden. Auf dem Friedhof "Am Kreuzen-
stein" werden auf Antrag Wahlgrabstätten im Voraus an 
Personen ab Vollendung des 65. Lebensjahres abge-
geben, sofern die dauernde gärtnerische Pflege der 
Grabstätte nachweislich gesichert ist. Diese Grabstät-
ten sind innerhalb von sechs Wochen nach dem Erwerb 
gärtnerisch anzulegen. 

 
4. Für die Wahlgrabstätten wird ein befristetes Nutzungs-

recht verliehen. Das Nutzungsrecht entsteht durch Zah-
lung der Erwerbsgebühr und Verleihung der über das 
Recht ausgestellten Urkunde und steht dem Erwerber 
der Wahlgrabstätte zu (Nutzungsberechtigter). Dieser 
bestimmt, wer in der Wahlgrabstätte bestattet wird. 

 
5.  Das Nutzungsrecht wird für 30 Jahre verliehen. Die 

Dauer des Nutzungsrechts kann nach Maßgabe des 
Abs. 10 verlängert werden. Die Verlängerung der Nut-
zungszeit ist nur für die gesamte Wahlgrabstätte mög-
lich. 

 
6. Die Übertragung des Nutzungsrechts auf Dritte ist nur 

ausnahmsweise zulässig und bedarf der schriftlichen 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 

 
 
 
 
 

 
7. Das Nutzungsrecht ist vererblich. Schon bei der Verlei-

hung des Nutzungsrechts soll der Erwerber für den Fall 
seines Ablebens aus dem in Satz 3 genannten Perso-
nenkreis seinen Nachfolger im Nutzungsrecht bestim-
men und ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag 
übertragen, der erst im Zeitpunkt des Todes des Über-
tragenden wirksam wird. Wird bis zu seinem Ableben 
keine derartige Regelung getroffen, geht das Nutzungs-
recht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehöri-
gen des verstorbenen Nutzungsberechtigten über: 

 a) auf denjenigen, der die Bestattungs- und Grabge-
 bühren übernommen hat, 

 b) auf den überlebenden Ehegatten, und zwar auch 
 dann, wenn Kinder aus einer früheren Ehe vorhan-
 den sind, 

 c) auf den Lebenspartner nach dem Gesetz über 
 die eingetragene Lebenspartnerschaft, 

 d) auf die ehelichen, nichtehelichen und Adoptivkinder, 
 e) auf die Stiefkinder, 
 f) auf die Enkel in der Reihenfolge der  Berechti-

 gung ihrer Väter oder Mütter, 
 g) auf die Eltern, 
 h) auf die vollbürtigen Geschwister, 
 i) auf die Stiefgeschwister, 

j) auf die nicht unter b) bis i) fallenden Erben. 
 Innerhalb der einzelnen Gruppen wird der Älteste Nut-

zungsberechtigter. Sofern keine der vorgenannten Per-
sonen innerhalb eines Jahres nach dem Ableben des 
bisherigen Nutzungsberechtigten die Zustimmung nach 
Satz 3 erklärt, erlischt das Nutzungsrecht. 

 
8. Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unver-

züglich nach Erwerb auf sich umschreiben zu lassen. 
Die Berechtigung dazu ist nachzuweisen. Die Verlei-
hungsurkunde ist zur Umschreibung auf Verlangen vor-
zulegen. 

 
9. Auf jeder Lagerstelle dürfen nur eine Leiche oder die 

Leichen von gleichzeitig verstorbenen Geschwistern un-
ter 5 Jahren bestattet werden. Zusätzlich können bis zu 
zwei Tot- und Fehlgeburten bzw. zwei aus einem 
Schwangerschaftsabbruch stammende Leibesfrüchte 
oder ein Kind unter einem Jahr bestattet oder eine Urne 
beigesetzt werden. Auf jeder nicht mit einer Leiche be-
legten Lagerstelle können bis zu zwei Urnen beisetzt 
werden. 

 
10. Das Nutzungsrecht kann nach Ablauf der Nutzungszeit 

auch mehrmals für mindestens 5 Jahre neu erworben 
werden. Es ist entsprechend zu verlängern, wenn durch 
eine Bestattung die gesetzliche Ruhezeit über die Nut-
zungszeit hinausgeht. Für die Verlängerung ist die je-
weilige volle Erwerbsgebühr je Jahr und Lagerstelle zu 
zahlen. 

 
11. Über die Wiederbelegung einer Lagerstelle in einer 

Wahlgrabstätte nach Ablauf der Ruhezeit entscheidet 
die Friedhofsverwaltung. 

 
12. Für die Dauer des Nutzungsrechts haben die Nut-

zungsberechtigten das Gestaltungs- und Pflegerecht 
nach Maßgabe des Abschnitt V. 
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13. Das Nutzungsrecht an unbelegten Lagerstellen kann 

ohne Entschädigung entzogen werden, wenn die Fried-
hofsverwaltung die Wahlgrabstätte nach Maßgabe des 
§ 29 einebnet oder eingeebnet hat. Die Einziehung ist 
dem Verfügungsberechtigten schriftlich mitzuteilen o-
der, wenn dessen Anschrift nicht bekannt ist, öffentlich 
bekanntzumachen. 

 
14. Die beabsichtigte Aufhebung von Wahlgrabstätten nach 

Ablauf der Nutzungszeit wird drei Monate vorher öffent-
lich bekanntgemacht. Außerdem sollen die Verfü-
gungsberechtigten oder die Angehörigen, soweit deren 
Anschriften bekannt sind, möglichst benachrichtigt wer-
den. Für das Abräumen der Grabstätten gelten die §§ 
25 Abs. 7 und 27 Abs. 8. 

 
§ 16 Aschenbeisetzungen 

 
1. Aschen dürfen beigesetzt werden in 

a)  Urnenreihengrabstätten, 
b)  Urnenreihengrabstätten im Rasenfeld mit  
 Gedenkplatte 

 c) Urnenwahlgrabstätten, 
d) Urnenwahlgrabstätten im Rasenfeld mit 

Gedenkplatte 
e) Grabstätten für Erdbestattungen. 

 
2. Urnenreihengrabstätten werden als Einzelgrabstätten in 

Felder oder Gruppen angelegt. Innerhalb der Felder 
wird nur der Reihe nach beigesetzt. In jeder Urnenrei-
hengrabstätte darf nur eine Urne beigesetzt werden. 

 
Die Grabstätte beträgt für Urnenreihengrabstätten auf 
dem Friedhof "Am Kreuzenstein" 0,75 x 0,75 m und ist 
auf den übrigen Friedhöfen anlagebedingt unterschied-
lich. 

 
Urnenreihengrabstätten werden erst im Todesfall ver-
geben. Sie werden nur für die Dauer der Ruhezeit (§ 
11) abgegeben. Eine Verlängerung der Nutzungszeit ist 
nicht möglich. 

 
Auf den Friedhöfen "Am Kreuzenstein", Belle, Bellen-
berg, Billerbeck, Heesten, Kempenfeldrom, Vahlhausen 
und Veldrom befinden sich Rasengrabfelder  für Urnen-
reihengräber und Urnenwahlgräber mit Gedenkplatten. 
Die Grabstätte ist Bestandteil einer Rasenfläche, die 
durch die Friedhofsverwaltung hergerichtet, gemäht und 
dauerhaft unterhalten wird. Einfassungen, Trittplatten, 
Bepflanzungen u. ä. sind auf den Grabstätten im Rasen-
feld nicht zulässig. Die Gedenkplatte ist vom jeweiligen 
Nutzungsberechtigten auf eigene Kosten ebenerdig in 
den Rasen nach den allgemein anerkannten Regeln des 
Handwerks einzulassen.  

 
Für Urnenreihengrabstätten gelten die Vorschriften des 
§ 14 Abs. 5 und 6 entsprechend. 

 
3. Für die Urnenwahlgrabstätten gelten die Vorschriften 

entsprechend denen der Wahlgrabstätten (§ 15). Aus-
nahmen: Das Nutzungsrecht wird für 20 Jahre verliehen 
sowie § 15 Abs. 9. 

 
 
 
 
 
 

 
§ 16a Urnenwaldgräber und 
anonyme Urnenwaldgräber 

 
1. Die Urnenbeisetzung erfolgt in einem bewaldeten Teil 

des Friedhofs Holzhausen-Externsteine. Die Bestat-
tungsfläche bleibt weitgehend in ihrem naturnahen Cha-
rakter belassen. Zur Beisetzung der Aschen sind Über-
urnen ausgeschlossen. 

 
2. Aschen dürfen beigesetzt werden in 
 
 a) Urnenreihengrabstätten im Wald mit  Gedenkplatte 
 b) Urnenwahlgrabstätten im Wald mit Gedenk- 

 platte 
 c) anonyme Urnenreihengräber im Wald 

 Die Beisetzung erfolgt ohne Angehörige durch 
 die Friedhofsverwaltung. Die Position der Urne 
 wird lediglich in den Akten der Friedhofsver- wal-
tung festgehalten. 

 
3. Die Grabgröße beträgt für alle Urnengrabstätten im Ur-

nenwald 0,5 x 0,5 m. 
 

§ 17 Anonyme Grabstätten 
 
1. Auf dem Friedhof „Am Kreuzenstein“ befindet sich im 

unteren Teil der Abteilung F ein Grabfeld zur Durch-
führung von anonymen Bestattungen. 

 
2. Die Bestattung erfolgt ohne Angehörige durch die 

Friedhofsverwaltung. Die Position der Urne/des Sar-
ges wird lediglich in den Akten der Friedhofsverwal-
tung festgehalten. 

 
3. Das Begehen der Bestattungsfläche, eine gärtnerische 

Ausgestaltung sowie das Aufstellen eines Gedenkzei-
chens sind nicht gestattet. 

 
4. Die Gestaltung und Pflege der Anlage erfolgt durch die 

Friedhofsverwaltung. 
 
5. Eine Umbettung aus dem anonymen Grabfeld ist mög-

lich. Hierfür gelten die Vorschriften des § 12. 
 

§ 18 Ehrengrabstätten 
 
Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Eh-
rengrabstätten (einzeln oder in geschlossenen Feldern) ob-
liegen der Stadt Horn-Bad Meinberg. 
 

§ 19 Gräber alter Rechte 
 
1. Für die bis zum 26.07.1971 erworbenen sogenannten 

Erbgräber, Wahlgräber und Reihengräber bleibt es bei 
den in § 15 der Satzung für die kommunalen Friedhöfe 
der Stadt Horn-Bad  Meinberg vom 16.07.1971 ge-
troffenen Regelungen, soweit nicht nachfolgend andere 
Bestimmungen getroffen werden. 

 
2. Für die in der Zeit vom 27.07.1971 bis zum Inkrafttreten 

der Satzung vom 16.05.1983 erworbenen Gräber ver-
bleibt es bei den satzungsgemäß erworbenen Rechten 
(Nutzungszeit für in der Zeit vom 27.07.1971 bis 
10.04.1981 erworbene Wahlgrabstätten 40 Jahre und 
für die in der Zeit ab 11.04.1981 erworbenen Wahlgrab-
stätten 30 Jahre). 
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3. Die Nutzungszeiten der bis zum 26.07.1971 erworbe-

nen Wahlgrabstätten auf den Friedhöfen in den Stadt-
teilen Holzhausen-Externsteine und Belle werden mit 
dem Inkrafttreten dieser Satzung  

 -soweit sie im Einzelfall nicht schon nach altem Recht 
früher enden- auf vierzig Jahre, beginnend vom Zeit-
punkt der ersten Bestattung, begrenzt. Die Verlänge-
rung des Nutzungsrechts erfolgt gemäß  

 § 15 Abs. 10. 
 
4. Rechte auf Zuweisung von Reihengrabstätten oder von 

Reihengräbern mit anschließender Grabstelle nach der 
Ortssatzung der Gemeinde Belle vom 07.03.1930 wer-
den, soweit sie nicht erfüllt oder durch die Friedhofs-
ordnung der Gemeinde Belle vom 07.01.1938 und die 
Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Gemeinde 
Belle vom 14.03.1956 für gegenstandslos erklärt sind, 
entschädigungslos aufgehoben. 

 
V. Gestaltung der Grabstätten 

 
§ 20 Allgemeiner Gestaltungsgrundsatz 

 
1. Jede Grabstätte ist -unbeschadet der zusätzlichen An-

forderungen dieses Abschnitts- so zu gestalten und an 
die Umgebung anzupassen, dass der Friedhofszweck 
und der Zweck dieser Satzung sowie die Würde des 
Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in seiner Ge-
samtanlage gewahrt werden. 

 
2. Es wird empfohlen, sich vor Anlegung der Grabstätte 

durch die Friedhofsverwaltung beraten zu lassen. 
 
3. Der Baumbestand auf den Friedhöfen hat für die Ge-

staltung große Bedeutung und steht daher unter be-
sonderem Schutz. 

 
§ 21 Wahlmöglichkeit 

 
1. Für Wahlgrabstätten werden Abteilungen ohne und Ab-

teilungen mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften ein-
gerichtet. 

 
2. Als Abteilung mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften 

werden eingerichtet: 
 

a)  auf dem Friedhof "Am Kreuzenstein" die Abteilun-
gen B, C und E deren Lage und Umfang aus dem 
dieser Satzung beigefügten Plan 1 zu ersehen sind. 

b) auf dem neuen Friedhof im Stadtteil Belle alle Abtei-
lungen für Wahlgrabstätten auf dem neuen Teil des 
Friedhofs, deren Lage und Umfang aus dem dieser 
Satzung beigefügten Plan 2 zu ersehen sind. 

 
3. Soweit auf den Friedhöfen die Möglichkeit besteht, eine 

Wahlgrabstätte in einer Abteilung mit oder ohne zusätz-
liche Gestaltungsvorschriften zu wählen, und von dieser 
Wahlmöglichkeit nicht bis 36 Stunden vor der Beiset-
zung Gebrauch gemacht wird, erfolgt die Beisetzung in 
einer Abteilung ohne zusätzliche Gestaltungsvorschrif-
ten. 

 
 
 
 
 
 
 

 
a) Grabmale, Grabeinfassungen und sonstige Bauteile 

 
§ 22 Zustimmungspflicht 

 
1. Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen, 

provisorischen Grabzeichen, Grabeinfassungen und 
sonstigen Bauteilen ist nur mit schriftlicher Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung zulässig. Die Zustimmung zur 
Errichtung von provisorischen Grabzeichen kann befris-
tet werden. 

 
2. Die Zustimmung ist rechtzeitig vor Ausführung der Ar-

beiten schriftlich auf dem vorgeschriebenen Formular 
mit einer Zeichnung im Maßstab 1 : 10 in zweifacher 
Ausfertigung zu beantragen. Der Antrag ist von dem 
Verfügungsberechtigten und dem Ausführenden zu un-
terzeichnen. Aus dem Antrag und der Zeichnung müs-
sen alle Einzelheiten wie Material, Bearbeitung, Schrift-
art, Schriftverteilung, Ornamente, Maße, Fundamentie-
rung usw. ersichtlich sein. Bei der Anbringung eines 
QR-Codes oder eines anderen vergleichbaren maschi-
nenlesbaren Verweises ist der Inhalt der hinterlegten In-
ternetseite zum Zeitpunkt des Antrags vollständig an-
zugeben. 

 
3. Auf Verlangen sind der Friedhofsverwaltung Zeichnun-

gen in größerem Maßstab, Werkstein- bzw. Material-
proben oder Modelle vorzulegen. 

 
4. Bei der Anlieferung von Grabmalen oder sonstigen 

Bauteilen ist der Friedhofsverwaltung auf Verlangen der 
genehmigte Aufstellungsantrag vorzulegen. 

 
5. Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, ohne ihre Zu-

stimmung aufgestellte, nicht genehmigungsfähige 
Grabmale, provisorische Grabzeichen oder sonstige 
Bauteile einen Monat nach Benachrichtigung des Ver-
fügungsberechtigten oder des Nutzungsberechtigten 
auf dessen Kosten entfernen zu lassen. 

 
§ 23 Allgemeine Gestaltungsvorschriften 

 
1. Es dürfen nur Grabmale aus Stein, Holz, Schmiedeei-

sen und Bronze errichtet werden. 
 
2. Die Mindeststärke der Grabmale aus Stein beträgt ab 

0,40 m - 0,90 m Höhe 0,12 m; ab 0,90 m - 1,20 m Höhe 
0,14 m, ab 1,20 m - 1,50 m 0,16 m und ab 1,50 m Höhe 
0,18 m. 

 
 Die Mindeststärke für liegende Grabmale beträgt 

0,08 m. 
 

Die Friedhofsverwaltung kann weitergehende Anforde-
rungen verlangen, wenn dies aus Gründen der Standsi-
cherheit erforderlich ist. 

 
3. Auf Reihengrabstätten, Urnenreihengrabstätten, 1-

stelligen Wahlgrabstätten und Urnenwahlgrabstätten im 
Rasenfeld sind nur liegende Grabmale in den Maßen 
50 x 50 cm zugelassen. Auf mehrstelligen Wahlgrab- 
und Urnenwahlgrabstätten im Rasenfeld sind liegende 
Grabmale bis zu 100 x 50 cm zugelassen. 
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3a. Auf den Urnengrabstätten im Urnenwald sind mit Aus-

nahme der anonymen Urnengräber nur liegende Grab-
male zugelassen. Für Urnenreihengrabstätten und Ur-
nenwahlgrabstätten für 1 Urne im Urnenwald sind 
Grabmale mit den Maßen 40 x 30 cm und für Urnen-
wahlgrabstätten für 2 bis 4 Urnen im Urnenwald Grab-
male mit den Maßen 60 x 40 cm vorgeschrieben. Die 
Grabmale sind aus Sandsteinen in gelblicher, rötlicher 
oder grünlicher Farbgebung mit naturnaher Oberfläche 
(nicht poliert) erstellt und dürfen nur über die Stadt 
Horn-Bad Meinberg bezogen werden, um ein einheitli-
ches und harmonisches Bild im Urnenwald zu errei-
chen. Die Schrift auf dem Grabmal darf nur eingemei-
ßelt werden. Farbe oder Metallschriften sind nicht er-
laubt. 

 
4. Auf Wahlgrabstätten mit mehreren Lagerstellen darf nur 

ein stehendes Grabmal errichtet werden. Stattdessen 
dürfen liegende Grabmale für jede Lagerstelle verwen-
det werden. Ausnahmsweise darf bei einer zusätzlichen 
Beisetzung gemäß § 15 Abs. 9 und 11 auf einer Grab-
stätte ein liegendes Grabmal entsprechend Abs. 2 zu-
sätzlich errichtet werden. 

 
5. Grabmale dürfen keine Inschriften, Ornamente und 

Symbole tragen, die der Würde des Friedhofs nicht ent-
sprechen. Dazu gehören auch Bestandteile aus Porzel-
lan, Glas, Emaille und Kunststoff. 

 
6. Stehende Grabmale sind am Kopfende auf der Grab-

stätte zu errichten. 
 
7. Firmenbezeichnungen an Grabmalen dürfen nur unauf-

fällig und nicht auf der Vorderseite angebracht werden. 
 
8. Feste Grabeinfassungen dürfen nur aus Stein (Natur- 

oder Kunststein) errichtet werden. Sie sind in Material 
und Ausführung an die Umgebung anzupassen. Sie 
müssen in der Regel eine Stärke von 4 bis 6 cm haben 
und dürfen eine Höhe von 10 cm über dem Erdreich 
nicht überschreiten, sofern nicht zur Anpassung an die 
in der Umgebung vorhandenen Grabeinfassungen oder 
aus geländebedingten Gründen ein Abweichen von die-
sen Maßen erforderlich ist. 

 
9. Eine vollständige Abdeckung bzw. Versiegelung einer 

Grabstätte für Erdbestattungen mit einer Grabplatte darf 
nicht erfolgen. In der Regel sollen nicht mehr als zwei 
Drittel der Grabstätte durch eine Grabplatte aus Stein 
abgedeckt sein. Andere Materialien zur Grababdeckung 
dürfen nicht verwandt werden (z. B. Metalle, Kunststoff-
folien o. ä.). 

 
10. Die Friedhofsverwaltung kann im Einzelfall Ausnahmen 

von den Gestaltungsvorschriften nach Nr. 1 - 4 zulas-
sen, soweit der Zweck und die Würde des Friedhofes, 
das Gesamtbild der Anlage und die Sicherheit dadurch 
nicht beeinträchtigt werden. 

 
§ 24 Zusätzliche Gestaltungsvorschriften 

 
1. Grabmale in Abteilungen mit zusätzlichen Gestaltungs-

vorschriften unterliegen neben den Vorschriften des § 
23 in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und Anpassung an 
die Umgebung erhöhten Anforderungen. 

 
 
 

 
2. Bei der Gestaltung und Bearbeitung sind folgende Vor-

schriften einzuhalten: 
 a) Stehende Grabmale müssen höher als breit sein. 
 b) Bei Grabmalen aus Stein 
  aa) darf nur Naturstein verwendet werden, 
   bb) sind alle Seiten gleichmäßig zu bearbeiten, 
  cc) muss das Grabmal aus einem Stück  
   hergestellt werden und darf keinen Sockel 

 haben, 
  dd) dürfen Flächen keine Umrandung haben, 
 
 c) Bei Grabmalen aus Holz 
  aa) ist gut abgelagertes und gegen Witterungsein-

  flüsse unempfindliches Holz zu verwenden, 
  bb) ist die Oberfläche des Holzes einheitlich zu 

  behandeln, 
  cc) muss die Oberfläche die Merkmale einer  

  Endfertigung tragen, 
  dd) darf die Oberfläche nicht mit Farbe oder Lack 

  gestrichen werden, Imprägnierungsmittel jedoch 
  verwendet werden. 

 d) Grabmale aus Metall sind nur bei guter handwerkli-
cher bzw. künstlerischer Form und Arbeit zugelas-
sen. 

 e) Grababdeckende Platten sind nicht zulässig. 
 f) Inschriften, Ornamente und Symbole 
  aa) dürfen nur aus demselben Material wie dem 

  des Grabmals oder aus Metall bestehen, 
  bb) sind erhaben oder vertieft auszuführen, 
  cc) dürfen nicht mit Farbe, Gold, Silber oder  

  anderen Materialien ausgemalt oder aus- 
  gelegt werden. 

 
3. Auf Wahlgrabstätten für Erdbestattungen dürfen Grab-

male eine Höhe von 1,20 m und eine Breite vom 1,15 m 
nicht überschreiten. 

 
4.  In Abteilungen mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften 

dürfen keine festen Grabeinfassungen errichtet werden. 
 
5. Soweit es die Friedhofsverwaltung unter Beachtung des 

§ 20 für vertretbar hält, kann sie Ausnahmen von den 
Vorschriften der Abs. 1 bis 4 und auch sonstige bauli-
che Anlagen als Ausnahme im Einzelfall zulassen. 

 
§ 25 Fundamentierung, Befestigung, Unterhaltung und 

Entfernung der Grabstätten 
 
1. Zum Schutz der Allgemeinheit und des Nutzungsbe-

rechtigten sind die Grabmale, Grabeinfassungen und 
sonstigen baulichen Anlagen entsprechend ihrer Größe 
und der Bodenbeschaffenheit des Standortes nach den 
allgemein anerkannten Regeln des Handwerks (Tech-
nische Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalanla-
gen der Deutschen Naturstein Akademie e.V., in der 
jeweils gültigen Fassung) so zu fundamentieren und so 
zu befestigen, dass sie dauerhaft standsicher sind und 
auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen 
oder sich senken können. 

 
2. Die Grabmale, Grabeinfassungen und sonstigen bauli-

chen Anlagen sind dauernd in würdigem und verkehrs-
sicherem Zustand zu halten. Verantwortlich dafür ist bei 
Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten der Verfü-
gungsberechtigte und bei Wahlgrabstät-
ten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige Nutzungs-
berechtigte. Zur Pflege sind nur Mittel zugelassen, die 
keine schädlichen Einflüsse auf die Umwelt ausüben. 
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3. Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, Grabein-

fassungen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen 
davon gefährdet oder weisen diese wesentliche Ver-
fallserscheinungen auf, sind die für die Unterhaltung 
Verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu 
schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofs-
verwaltung auf Kosten des Verantwortlichen die not-
wendigen Sicherungsmaßnahmen (z. B. Hinlegen der 
Grabmale/Grabeinfassungen und Absperrungen) durch-
führen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftli-
cher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht inner-
halb einer jeweils angemessenen festzusetzenden Frist 
beseitigt, so ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, auf 
Kosten des Verantwortlichen im Wege der Verwal-
tungsvollstreckung das Grabmal, die Grabeinfassung 
oder die sonstige bauliche Anlage oder die Teile davon 
zu entfernen. Die Stadt ist verpflichtet, diese Gegen-
stände unter schriftlicher Aufforderung zur Abholung 
drei Monate auf Kosten des Verantwortlichen aufzube-
wahren. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder ohne 
besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, so genügen als 
Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung und ein 
für die Dauer eines Monats an der Grabstätte ange-
brachter schriftlicher Hinweis. 

 
4. Die Verantwortlichen sind für alle Schäden haftbar, die 

durch den ordnungswidrigen Zustand der Grabstelle 
einschließlich der Grabmale, Grabeinfassungen und 
sonstigen baulichen Anlagen verursacht werden. 

 
5. Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale und 

bauliche Anlagen oder solche, die als besondere Ei-
genart des Friedhofes erhalten bleiben sollen, werden 
in einem Verzeichnis geführt. Die Friedhofsverwaltung 
kann die Zustimmung zur Änderung derartiger Grabma-
le und baulichen Anlagen versagen. Insoweit sind die 
zuständigen Denkmalschutz- und pflegebehörden nach 
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zu beteili-
gen. 

 
6. Grabmale, Grabeinfassungen und sonstige bauliche 

Anlagen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nut-
zungszeit nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung von der Grabstätte entfernt 
werden. 

 
7. Nach Ablauf der Ruhe- oder Nutzungszeit sind die 

Grabmale und sonstige bauliche Anlagen von der 
Friedhofsverwaltung entfernen zu lassen. Diese werden 
den Verfügungsberechtigten/Nutzungsberechtigten auf 
Wunsch abgegeben. Die Friedhofsverwaltung ist nicht 
verpflichtet, Grabsteine oder sonstige Bauteile zu ver-
wahren. Geschieht eine Antragstellung auf Abräumung 
der Grabstelle nicht binnen drei Monaten nach Ablauf 
der Ruhe- bzw. Nutzungszeit, so ist die Friedhofsver-
waltung im Wege der Verwaltungsvollstreckung nach 
schriftlicher Androhung und Festsetzung berechtigt, die 
Grabstelle abzuräumen. Die Kosten für die Einebnung 
hat der jeweilige Nutzungsberechtigte zu zahlen (aus-
genommen Rasengrabstätten und Grabstätten im Ur-
nenwald). Die Kosten unterscheiden sich nach Eineb-
nung und Abräumung vor und nach Ablauf der Ruhezeit 
und richten sich nach der geltenden Gebührensatzung. 

 
 
 
 
 

 
§ 26 Ausmauern der Grabstätten 

 
Grabstätten dürfen nicht ausgemauert werden. Vorhande-
ne gemauerte Gruften sind vor Belegung bzw. Wiederbele-
gung zu beseitigen, wenn nicht zwingende Gründe dage-
gen sprechen. 
 
b) Gärtnerische Gestaltung und Pflege der Grabstätten 
 

§ 27 Allgemeine Vorschriften 
 
1. Die Grabstätten sind unter der Verantwortung des Ver-

fügungsberechtigten bzw. Nutzungsberechtigten gärt-
nerisch anzulegen und laufend zu unterhalten (pflegen).  

 
2. Die gärtnerische Anlegung der Grabstätten ist spätes-

tens bis zum Ablauf von sechs Monaten nach der Be-
stattung durchzuführen. 

 
3. Wahlgrabstätten sind in ihrer ganzen Größe, Reihen-

grabstätten in Größe des Grabhügels bzw. des Grab-
beetes gärtnerisch anzulegen. 

 
4. Die Bepflanzung der Grabstätten und die Form der 

Grabhügel bzw. Grabbeete sind den Nachbargräbern 
anzupassen. Grabhügel dürfen nicht höher als 12 cm 
sein. 
 
Grabhügel bzw. Grabbeete sind, soweit keine festen 
Grabeinfassungen errichtet sind, an den Kanten mit 
polsterbildenden oder kriechenden Pflanzen dicht de-
ckend zu bepflanzen oder mit Plattenbelegen abzu-
grenzen. Auf Wunsch ist die Anlegung des Plattenbela-
ges sowie das Auffüllen von Gräbern durch die Fried-
hofsverwaltung gegen entsprechende Kostenerstattung 
möglich. Hecken sind nicht zulässig. 
 

5. Die Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt wer-
den, die andere Grabstätten und die öffentlichen Anla-
gen und Wege nicht beeinträchtigen. Störende Pflanzen 
sind auf Anordnung der Friedhofsverwaltung zu entfer-
nen. Kommen bei Reihengrabstät-
ten/Urnenreihengrabstätten die Verfügungsberechtigten 
und bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten die Nut-
zungsberechtigten der Anordnung nicht nach, so kann 
die Friedhofsverwaltung die betreffenden Pflanzen auf 
deren Kosten entfernen. Im übrigen ist die Friedhofs-
verwaltung berechtigt, nach vorheriger erfolgloser Auf-
forderung den Schnitt stark wuchernder Pflanzen und 
die Entfernung absterbender Bäume und Sträucher auf 
Kosten der Verfügungsberechtigten bzw. Nutzungsbe-
rechtigten durchzuführen. 

 
6. Eine vollständige Abdeckung der Grabstätte mit minera-

lischen Stoffen wie Kies, Splitt, Asche oder dergleichen 
sowie das Aufstellen unwürdiger Gefäße (Konserven-
dosen u. ä.) zur Aufnahme von Blumen ist nicht zuläs-
sig. Verwelkte Kränze und Blumen sind unverzüglich zu 
entfernen. 

 
7. Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbe-

kämpfungsmitteln bei der Grabpflege ist verboten. 
 
 
 
 
 
 



792 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
8. Nach Ablauf der Ruhe- oder Nutzungszeit ist die Be-

pflanzung der Grabstätten bei Reihengrabstät-
ten/Urnenreihengrabstätten von den Verfügungsberech-
tigten und bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten 
von den Nutzungsberechtigten abzuräumen. Geschieht 
das innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung 
der Bekanntmachung über die Aufhebung und Wieder-
belegung des Grabfeldes bzw. der Grabstätte (§ 14 
Abs. 6 und § 15 Abs. 14) nicht, so gehen die Pflanzen 
in das Eigentum der Stadt über. 

 
9. Ausnahmen von den Gestaltungsvorschriften kann die 

Friedhofsverwaltung nur im Rahmen der Anpassung an 
die Nachbargräber zulassen. 

 
Von den Regelungen 1 – 9 ausgenommen sind Rasen-
grabstätten und alle Grabstätten im Urnenwald. 
 

§ 28 Zusätzliche Vorschriften für die gärtnerische 
Gestaltung 

 
1. In Abteilungen mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften 

sind die Grabhügel- bzw. Beetflächen mit polsterbilden-
den oder kriechenden Pflanzen dicht deckend zu be-
pflanzen. Ein Teil der Hügel- bzw. Beetfläche, die eine 
Größe von 1 qm nicht überschreiten darf, kann zum 
Zwecke der Wechselbepflanzung von der deckenden 
Dauerbegrünung freigehalten und nach Wunsch mit 
Blumen bepflanzt werden. Auf einer Fläche von bis zu 
25 % der Hügel- bzw. Beetfläche kann vorwiegend im 
hinteren Bereich eine höhenabgestufte Rahmenbe-
pflanzung mit raumbildenden Gehölzen angelegt wer-
den, die nicht höher als 1,50 m werden dürfen. Die 
Verwendung von Pflanzennachbildungen aus Kunststoff 
sowie von Grabgebinden aus künstlichen Werkstoffen 
ist nicht gestattet. Auf der Grabstätte darf eine recht-
winklige Schrittplatte aus Naturstein mit einer Größe bis 
zu 0,20 qm verlegt werden. 

 
2. Auf dem Friedhof "Am Kreuzenstein" sowie auf dem 

Friedhof Belle (neuer Teil) ist die Anlegung von Grab-
hügeln nicht zulässig. Die Grabflächen sind seitlich und 
im vorderen Bereich mit einem ebenerdigen Plattenrand 
auszugestalten. Der seitliche Plattenrand wird je zur 
Hälfte auf den aneinandergrenzenden Grabstätten ver-
legt. Die Anlegung des Plattenrandes ist durch die 
Friedhofsverwaltung ausführen zu lassen, die auch das 
Material, die Maße und die Ausführung einheitlich be-
stimmt. 

 
§ 29 Vernachlässigung der Grabpflege 

 
1. Wird eine Grabstätte nicht innerhalb der vorgeschriebe-

nen Frist ordnungsgemäß gärtnerisch angelegt oder 
nicht bis zum Ablauf der Ruhe- bzw. Nutzungszeit lau-
fend unterhalten, so kann die Friedhofsverwaltung die 
Grabstätte nach erfolgloser Aufforderung zur Anlegung 
bzw. Pflege auf Kosten des Verfügungsberechtigten 
einebnen. Die abgeräumten Grabmale, sonstigen Bau-
teile oder Pflanzen gehen in diesem Fall in das Eigen-
tum der Stadt über. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Die Aufforderung zur Anlegung bzw. Pflege der Grab-

stätten ist schriftlich unter Fristsetzung an den Verfü-
gungsberechtigten zu richten. Ist der Verfügungsbe-
rechtigte nicht bekannt, oder nicht ohne weiteres zu 
ermitteln, genügt die öffentliche Bekanntmachung der 
Aufforderung sowie die Anbringung eines entsprechen-
den Hinweises an der Grabstätte für die Dauer eines 
Monats. 

 
VI. Leichenhallen und Trauerfeiern 

 
§ 30 Benutzung der Leichenhalle 

 
Die Leichenhallen dienen der Aufnahme der Leichen bis 
zur Bestattung. Sie dürfen nur mit Erlaubnis der Friedhofs-
verwaltung betreten werden. 
 
Sofern keine gesundheitlichen oder sonstigen Bedenken 
bestehen, können die Angehörigen die Verstorbenen wäh-
rend der festgesetzten Zeiten sehen. Die Särge sind spä-
testens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder 
Beisetzung endgültig zu schließen. § 31 Abs. 2 bleibt unbe-
rührt. 
 
Die Särge der an meldepflichtigen übertragbaren Krankhei-
ten Verstorbenen sollen in einem besonderen Raum der 
Leichenhalle aufgestellt werden. Der Zutritt zu diesen 
Räumen und die Besichtigung der Leichen bedürfen zu-
sätzlich der vorherigen Zustimmung des Amtsarztes. 
 

§ 31 Trauerfeier 
 
Die Trauerfeiern können in einem dafür bestimmten Raum 
(Friedhofskapelle), am Grab oder an einer anderen im 
Freien vorgesehenen Stelle abgehalten werden. 
Sie müssen dem Charakter oder der Würde des Ortes ent-
sprechen. 
 
Auf Antrag der Hinterbliebenen kann die örtliche Ord-
nungsbehörde gestatten, dass während der Trauerfeier der 
Sarg geöffnet wird. Der Antrag kann nicht genehmigt wer-
den, wenn der oder die Verstorbene an einer ansteckenden 
übertragbaren Krankheit nach dem Infektionsschutzgesetz 
gelitten, die Leichenverwesung bereits begonnen hat oder 
die Ausstellung der Leiche der Tortenwürde oder dem Pie-
tätempfinden der an der Trauerfeier Teilnehmenden wider-
sprechen würde. 
 
Die Benutzung der Friedhofskapelle kann untersagt wer-
den, wenn der Verstorbene an einer meldepflichtigen über-
tragbaren Krankheit gelitten hat oder Bedenken wegen des 
Zustandes der Leiche bestehen. 
 
Jede Musik- und jede Gesangsdarbietung auf den Friedhö-
fen bedarf der vorherigen Anmeldung bei der Friedhofs-
verwaltung. Die Auswahl der Musiker und der Darbietung 
muss gewährleisten, dass ein würdiger Rahmen gewahrt 
bleibt. 
 
Die Trauerfeier soll in der Regel nicht länger als 45 Minuten 
dauern. Ist ausnahmsweise eine längere Feier vorgesehen, 
so ist dies schon bei der Anmeldung der Friedhofsverwal-
tung mitzuteilen. 
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Die Ausschmückung der Friedhofshalle und gegebenen-
falls der Leichenhalle veranlassen die Angehörigen des 
Verstorbenen. Die Friedhofsverwaltung stellt in verschie-
denen Kapellen für Trauerfeiern ein Musikinstrument zur 
Verfügung. 
 

VII. Schlußbestimmungen 
 

§ 32 Haftung 
 
Die Stadt Horn-Bad Meinberg haftet nicht für Schäden, die 
durch die nicht satzungsgemäße Benutzung der Friedhöfe, 
ihrer Anlagen und ihrer Einrichtungen, durch dritte Perso-
nen oder durch Tiere verursacht werden. Ihr obliegen keine 
besonderen Obhuts- und Überwachungspflichten. Im übri-
gen haftet die Stadt nur bei Vorsatz und grober Fahrlässig-
keit. 
Die Vorschriften über Amtshaftung bleiben unberührt. 
Bei der Anbringung von QR-Codes oder vergleichbaren 
Codierungen bleibt der Nutzungsberechtigte für die Inhalte 
während der gesamten Nutzungszeit verantwortlich. Der 
Friedhofsträger übernimmt keine Haftung für die Inhalte. 
 

§ 33 Gebührenerhebung 
 
Für die Benutzung der von der Stadt verwalteten Friedhöfe 
und ihrer Einrichtungen sind Gebühren nach der jeweils 
geltenden Gebührensatzung für die kommunalen Friedhöfe 
der Stadt Horn-Bad Meinberg zu entrichten. 
 

§ 34 Ordnungswidrigkeiten 
 
1. Ordnungswidrig handelt, wer 
 
 a) sich als Besucher entgegen § 6 Abs. 1 nicht ruhig 

 und der Würde des Ortes entsprechend verhält oder 
 Anordnungen der Friedhofsverwaltung nicht Folge 
 leistet, 

 
 b) die Verhaltensregeln des § 6 Abs. 3  missach-

 tet, 
 
 c) entgegen § 6 Abs. 4 Totengedenkfeiern ohne An-

meldung (14 Tage vorher) bei der Friedhofsverwal-
tung durchführt, 

 
 d) als Gewerbetreibender entgegen § 7 ohne vorheri-

ge Zulassung tätig wird, außerhalb der festgesetz-
ten Zeiten Arbeiten durchführt oder Werkzeuge o-
der Materialien unzulässig lagert, 

 
 e) eine Bestattung entgegen § 8 Abs. 1 der Friedhofs-

verwaltung nicht anzeigt, 
 
 f) entgegen § 22 Abs. 1 und 2, § 25 Abs. 6 ohne 

 vorherige Zustimmung Grabmale oder bauliche 
 Anlagen errichtet, verändert oder entfernt, 

 
 g) Grabmale entgegen § 25 Abs. 1 nicht fachgerecht 

 befestigt und fundamentiert oder entgegen § 25 
Abs.  2 nicht in verkehrssicherem Zustand er-
hält, 

 
 h) nicht verrottbare Werkstoffe, insbesondere Kunst-

 stoffe, entgegen § 6 Nr. 3 d) und i) verwendet oder 
 so beschaffenes Zubehör oder sonstigen Abraum 
 oder Abfall nicht vom Friedhof entfernt oder in 
 den bereitgestellten Behältern entsorgt, 

 
 i) Grabstätten entgegen § 29 vernachlässigt. 
 
2. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße  von 
 bis zu 1.000 EURO geahndet werden. 
 

§ 35 Inkrafttreten 
 
Diese Friedhofssatzung tritt einen Tag nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung für die 
kommunalen Friedhöfe der Stadt Horn-Bad Meinberg vom 
22.07.2011 außer Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung für die kommunalen Friedhöfe 
der Stadt Horn-Bad Meinberg wird hiermit öffentlich be-
kanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Horn-Bad Meinberg vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Horn-Bad Meinberg, den 05.10.2015 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Block 

Kr.Bl.Lippe 26.10.2015 
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441 Gebührensatzung für die kommunalen Fried-

höfe der Stadt Horn-Bad Meinberg vom 
05.10.2015 

 
Aufgrund der § 7 und 41 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666 / SGV NW 2023) 
und der §§ 1,2,4,5 und 6 des Kommunalabgabengesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 
(GV NW S. 712) in der jeweils zur Zeit geltenden Fassung 
hat der Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg in seiner Sitzung 
am 27.08.2015 folgende Gebührensatzung für die kommu-
nalen Friedhöfe der Stadt Horn-Bad Meinberg beschlos-
sen: 
 

§ 1 
 

Für die Benutzung der kommunalen Friedhöfe der Stadt 
Horn-Bad Meinberg und deren Einrichtungen sowie für die 
Inanspruchnahme von sonstigen Leistungen der Friedhofs-
verwaltung werden folgende Gebühren erhoben: 

 
Gebührenverzeichnis 

 
A. Benutzungsgebühren und Erwerb von Nutzungsrechten 
  
1. Benutzung von 
    Reihengrabstätten  
       
a) für Erwachsene  895,00 € 
b) für Kinder   270,50 € 
c) für Urnen 
    (Grabfeld für Erdbe- 
    stattungen)   895,00 € 
d) für Urnen 
    (Grabfeld für Urnen)  495,00 € 
e) im Rasenfeld mit Gedenkplatte 
    Särge:   995,00 € 
    Urnen   595,00 € 
f) im Grabfeld für 
    anonyme 
    Bestattungen:  
    Särge:   995,00 € 
    Urnen:   595,00 € 
g) im Urnenwald 
    Urnen namensbezogen  895,00 € 
    Urnen anonym  895,00 € 
 
2. Erwerb von Nutzungsrechten an Wahlgrab- 
    stätten 
 
a) für Erdbestattungen 
    je Jahr und Lagerstelle  45,50 € 
b) für Erdbestattungen 
    im Rasenfeld mit Gedenkplatte 
    je Jahr und Lagerstelle  50,50 € 
c) für Urnen 
    je Jahr und Lagerstelle 
    (Grabfeld für Erdbest.)  45,50 € 
d) für Urnen 
    je Jahr und Lagerstelle 
    (Grabfeld für Erdbest. im  
    Rasenfeld mit Gedenkplatte)  50,50 € 
e) für Urnen 
    je Jahr und Lagerstelle 
    (Grabfeld für Urnen)  33,00 € 
 
 

 
f)  für Urnen 
    je Jahr und Lagerstelle 
    (Grabfeld für Urnen im  
    Rasenfeld mit Gedenkplatte)  38,00 € 
g) für Urnen 
    je Jahr und Lagerstelle 
   (im Urnenwald)  55,00 € 
 
3. Für die Verlängerung des Nutzungsrechts an Wahlgrab-

stätten ist die jeweilige volle Erwerbsgebühr nach Ziffer 
A 2. je Jahr und Lagerstelle zu zahlen, wenn 

 
a) durch die Belegung einer Lagerstelle anlässlich einer 

Folgebelegung, Doppelbelegung oder Wiederbelegung 
aufgrund der satzungsgemäßen Ruhefrist für diese Be-
legung die Nutzungsdauer an der Grabstätte überschrit-
ten wird, auch wenn die Lagerstelle noch nicht belegt 
war 

 
b) das Nutzungsrecht auf Antrag der Nutzungsberechtigten 

aus sonstigen Gründen verlängert wird. 
 
4. Für die mehrfache Inanspruchnahme der Lagerstellen in 

Reihengrabstätten und Wahlgrabstätten durch die Be-
stattung/Beisetzung der Leiche eines Kindes unter einem 
Jahr, Tot- und Fehlgeburten sowie die aus einem 
Schwangerschaftsabbruch stammende Leibesfrucht und 
Urnen ist zusätzlich zu den Gebühren für den Erwerb 
bzw. die Verlängerung der Nutzungsrechte zu zahlen: 

 
a) in Reihengrabstätten: 
    bei Kinderleichen, 
    Tot- und Fehlgeburten, 
    aus einem Schwangerschafts- 
    abbruch stammende Leibes- 
    frucht   185,50 € 
    bei Urnen    185,50 € 
 
b) in Wahlgrabstätten:  
    bei Kinderleichen, 
    Tot- und Fehlgeburten, 
    aus einem Schwangerschafts- 
    abbruch stammende Leibes- 
    frucht   371,00 € 
    bei Urnen   371,00 € 
 
B. Bestattungsgebühren 
 
1. Bereich: Trauerfeier in der Friedhofskapelle  (ein-
schl. Benutzung der Leichenkammer, 
 der Orgel, des Glockenturms) 
 
a) Friedhof „Am Kreuzenstein“ 355,00 € 
 
b) Übrige Friedhöfe 280,00 € 
 
Ausnahmen: 
 
-  wird der Feierraum nicht 
   benutzt, verringert sich 
   der Betrag „Am Kreuzen- 
   stein“ um  219,00 € 
   Übrige Friedhöfe 173,00 € 
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-  wird die Leichenkammer 
   nicht benutzt, verringert 
   sich der Betrag 
   „Am Kreuzenstein“ um‘ 105,00 € 
    Übrige Friedhöfe 85,00 € 
 
-  wird die Orgel/das Harmo- 
   nium nicht benutzt, verrin- 
   gert sich der Betrag „Am 
   Kreuzenstein“ um 31,00 € 
   Übrige Friedhöfe 22,00 €  
-  wird der Kühlraum  
   „Am Kreuzenstein“ oder 
   eine Kühlvitrine benutzt, 
   erhöht sich der Betrag pro 
   Benutzungstag um    30,00 € 
 
Friedhof „Am Kreuzenstein“ 
Nutzung des Vorraums 60,00 € 
 
2. Bereich: Gebühren für 
    die Bestattung/Beisetzung (einschl. 
    Öffnen und Verfüllen des 
    Grabes, Aufbringen von 
    Kränzen und Schalen, 
    Verwaltungsgebühren) 
 
a) Reihengrab für 
    Erwachsene  560,00 € 
b) Reihengrab im Rasenfeld 
    mit Gedenkplatte  560,00 € 
c) Reihengrab 
    (anonymes Grabfeld)  560,00 € 
d) Kindergrab  230,00 € 
e) Urnengrab  207,00 € 
f)  Urnengrab im Rasenfeld 
    mit Gedenkplatte  207,00 € 
g) Urnengrab im Urnenwald  207,00 € 
h) Urnengrab 
    (anonymes Grabfeld)  207,00 € 
i) Urnengrab im Urnenwald 
   (anonymes Grabfeld)  207,00 € 
j) Wahlgrab  560,00 € 
k) Wahlgrab im Rasenfeld 
    mit Gedenkplatte  560,00 € 
 
3. Besondere Zuschläge: 
 
a) Zuschlag, wenn die 
    Trauerfeier auf Veranlassung der 
    Angehörigen an einem Sonn- 
    abend vorgenommen 
    wird  153,50 € 
 
b) Zuschlag, wenn die Urnen- 
    beisetzung (ohne Trauerfeier) 
    auf Veranlassung der Angehö- 
    rigen an einem Sonnabend 
    vorgenommen wird 102,50 € 
 
c) Zuschlag, wenn die 
    Trauerfeier auf Veran- 
    lassung der Angehöri- 
    gen freitags nach 
    14.00 Uhr beginnt  102,50 € 
 
 
 

 
d) Zuschlag, wenn die Urnen- 
    beisetzung (ohne Trauerfeier) 
    auf Veranlassung der Angehöri- 
    gen freitags nach 
    14.00 Uhr beginnt  70,00 € 
 
4. Einebnung von Grabstätten 
a) pro Lagerstelle 
    (bis 2. Lagerstelle)  82,00 € 
    ab der 3. Lagerstelle  51,50 € 
    Urnen- und Kindergrab 
    (bis 2. Lagerstelle)  41,00 € 
    ab der 3. Lagerstelle  26,00 € 
 
b) bei vorzeitiger Eineb- 
    nung pro Jahr und  
    Lagerstelle  10,50 € 
    bei Einzelwahl-, Wahl-, 
    Reihen- oder Urnengrab 
 
5. Aufbewahrung von Urnen 
    ab 1. Tag  3,00 € 
 
6. Zuschlag für Überstunden 
    wenn die Bestattung/Beisetzung 
    auf Wunsch der Angehörigen  
    so spät beginnt, dass das  
    Verfüllen des Grabes nach  
    Beendigung der normalen  
    Arbeitszeit endet, werden  6,00 € 
    für jede Überstunde 
    6,00 € in Rechnung 
    gestellt. 

 
7. Für die Annahme einer Leiche außerhalb der Arbeitszeit 

werden Gebühren in Höhe der der Stadt tatsächlich ent-
stehenden Kosten erhoben. 

 
8. Umbettung - Für Umbetten wird eine Gebühr in Höhe der 

der Stadt tatsächlich entstehenden Kosten erhoben. 
 
9.  Verlegen rechteckiger 
     Steinplatten einschl. 
     Material je qm  51,50 € 
 
10. Tragen einer Urne von 
      der Friedhofskapelle zur 
      Grabstätte, anschl. Bei- 
      setzung durch einen 
      Friedhofsbediensteten 
      in Anwesenheit der 
      Angehörigen  15,50 € 
 
11. Einheitliche Gedenkplatte 
      für Waldgrabstätten inkl. Schrift 
      a) ca. 40 x 30 cm 357,00 € 
      b) ca. 60 x 40 cm 416,50 € 
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C. Verwaltungsgebühren 
 
1. Erteilung einer Zustim- 
    mung zur Aufstellung 
    von Gedenkzeichen und 
    sonstigen baulichen An- 
    lagen:  
    Erstantrag:    70,00 € 
    Zweitantrag:    40,00 € 
    Die Genehmigungen für liegende Grabmale gem. 
    § 23 Abs. 4 Satz 3 der Friedhofssatzung gelten nicht 
    als Zweitantrag. 
 
2. Gebühr für die Ausstel- 
    lung oder Verlängerung 
    einer Berechtigungskarte 
    für Gewerbetreibende 
    a) Ausstellung  31,00 € 
    b) Verlängerung  15,50 € 
 
3. Abschrift/Kopie von 
    Rechnungen für Versi- 
    cherungen pro Seite  1,50 € 
 
4. Bearbeitung eines An- 
    trages auf Umbettung  15,50 € 
 
5. Umschreibung von 
    Nutzungsberechtigten  15,50 € 
 
6. Zweitausfertigung von 
    Urkunden für den 
    Nutzungsberechtigten  15,50 € 
 

§ 2 
 
Zur Zahlung der Gebühren sind diejenigen Personen ver-
pflichtet, welche die Einrichtungen der Friedhöfe und die 
sonstigen Leistungen der Friedhofsverwaltung in Anspruch 
nehmen. Erfolgt die Inanspruchnahme auf Antrag oder im 
Interesse mehrerer Personen, so haftet jeder einzelne als 
Gesamtschuldner. Daneben haftet für die Gebührenschuld 
auch derjenige, der die Leistungen im Interesse eines Drit-
ten in Auftrag gibt. 
 

§ 3 
 
Die Gebühren sind innerhalb von 3 Wochen nach Zugang 
des Gebührenbescheides an die Stadtkasse Horn-Bad 
Meinberg zu zahlen. Rückständige Gebühren werden im 
Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben. Gebühren kön-
nen gestundet werden, wenn ihre Einziehung mit erhebli-
chen Härten für den Gebührenpflichtigen verbunden ist und 
der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet wird. Die 
Stundung soll in der Regel nur gegen Sicherheitsleistung 
gewährt werden. Gebühren können ganz oder zum Teil er-
lassen werden, wenn ihre Einziehung nach Lage des Falles 
unbillig wäre. 
 

§ 4 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. Mit dem gleichen Tage tritt die Gebührensatzung für 
die kommunalen Friedhöfe der Stadt Horn-Bad Meinberg 
vom 22.07.2011 außer Kraft. 
 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Gebührensatzung für die kommunalen 
Friedhöfe der Stadt Horn-Bad Meinberg wird hiermit öffent-
lich bekanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber  der 
Stadt Horn-Bad Meinberg vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Horn-Bad Meinberg, den 05.10.2015 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Block 

Kr.Bl.Lippe 26.10.2015 
 
 
 
442 Hinweis auf das Widerspruchsrecht gegen die 

Datenübermittlung aus dem Melderegister (§ 
50 Abs. 5 und § 36 Abs. 2 Bundesmeldegesetz 
-BMG) 

 
Bekanntmachung  
 
Gemäß § 50 Abs. 2 und 3 des Bundesmeldegesetzes 
(BMG) vom 03. Mai 2013 (BGBl. I S.1084) sowie gemäß § 
58 c Abs. 1 des Soldatengesetzes (SG) vom 30. Mai 2005 
(BGBl. I S. 1482)  in den zzt. gültigen Fassungen sind fol-
gende Datenübermittlungen durch die Stadt Horn-Bad 
Meinberg als Meldebehörde zulässig:  
 
I. Datenübermittlung über Alters- und Ehejubiläen  
(§ 50 Abs. 2 i. V. m. § 50 Abs. 5 BMG)  
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft 
aus dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von 
Einwohnern, darf die Meldebehörde Auskunft erteilen über 
1. Familienname,  
2. Vornamen, 
3. Doktorgrad, 
4. Anschrift sowie 
5. Datum und Art des Jubiläums. 
Eine Veröffentlichung der Jubiläumsdaten durch die Presse 
und den Rundfunk kann auch eine Verbreitung über das 
Internet zur Folge haben. 
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II. Datenübermittlung an Adressbuchverlage  
(§ 50 Abs. 3 i. V. m. § 50 Abs. 5 BMG)  
Adressbuchverlagen darf zu allen Einwohnern, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilt werden über 
deren  
1. Familiennamen, 
2. Vornamen, 
3. Doktorgrad und 
4. derzeitige Anschriften. 
 
III. Datenübermittlung an das Bundesamt für Wehrver-
waltung 
(§ 58 c  Abs. 1 SG i. V. m. § 36 Abs. 2 BMG) 
Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial 
über Tätigkeiten in den Streitkräften dürfen dem Bundes-
amt für Wehrverwaltung jährlich bis zum 31. März folgende 
Daten zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die 
im nächsten Jahr volljährig werden, übermittelt werden:  
Familienname, Vorname und gegenwärtige Anschrift. 
 
Das Widerspruchsrecht bezüglich der Datenweitergabe 
nach § 58 c Abs. 1 SG steht den Betroffenen ab der Voll-
endung des 15. Lebensjahres zu; sie bedürfen hierzu nicht 
der Einwilligung oder Genehmigung von Personen, die zu 
ihrer gesetzlichen Vertretung befugt sind.  
 
Der Weitergabe der unter Ziffer I bis III genannten Daten 
kann der Betroffene widersprechen (§ 50 Abs. 5 und § 36 
Abs. 2 BMG). 
Auf dieses Widerspruchsrecht weise ich hiermit hin. 
 
Der Widerspruch gegen die vorgenannten Datenübermitt-
lungen ist an den Bürgermeister, Fachbereich 2 -Bildung, 
Ordnung und Soziales-, Marktplatz 4, 32805 Horn-Bad 
Meinberg, zu richten oder direkt beim Bürgerservice der 
Stadt Horn-Bad Meinberg, Marktplatz 2, 32805 Horn-Bad 
Meinberg einzulegen.  
 
Es ist zu beachten, dass die genannten Auskünfte bereits 
vor dem jeweiligen Ereignis (ca. 3 Monate vor einem Jubi-
läum, ca. 10 Monate vor Herausgabe eines Adressbuches) 
erteilt werden dürfen.  
 
Der Widerspruch bleibt bis auf Widerruf gültig.  
 
Horn-Bad Meinberg, den 26. Oktober 2015 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Block 

Kr.Bl.Lippe 26.10.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
443 Bebauungsplan Fi 1 "Beethovenweg/ Wind-

mühlenweg", Stt. Fissenknick  
 hier: Inkrafttreten 
 
Der o.g. Bebauungsplan ist vom Rat der Stadt Horn-Bad 
Meinberg in seiner Sitzung am 27.08.2015 gem. § 10 des 
Baugesetzbuches als Satzung beschlossen worden. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Nach § 2 (3) der Verordnung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungs-
verordnung – BekanntmVO) wird hiermit die Bekanntma-
chung des folgenden Satzungsbeschlusses zum Bebau-
ungsplan Fi 1 „Beethovenweg/ Windmühlenweg“ angeord-
net: 
 
„Der Bebauungsplan Fi 1 „Beethovenweg/ Windmühlen-
weg“ wird als Satzung beschlossen. Es gilt die als Anlage 5 
beigefügte Satzung. 
 

(Anlage 5, Satzungstext:) 
 
§ 1 Geltungsbereich 
Für Flächen im Ortskern des Stadtteils Fissenknick, 
welche Flurstücke der Flur 12 Gemarkung Bad Mein-
berg umfassen, wird mit einer Größe von 17,5 ha der 
Bebauungsplan Fi 1 „Beethovenweg/ Windmühlen-
weg“ aufgestellt. 
 
§ 2 Satzungsbestandteile 
Der Bebauungsplan besteht aus der Planzeichnung 
mit textlichen Festsetzungen im Maßstab 1:1.000 vom 
28.07.2015. Dem Bebauungsplan ist eine Begrün-
dung mit Datum vom 28.07.2015 hinzugefügt. 
 
§ 3 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 
Die Satzung tritt mit dem auf den Tag ihrer Bekannt-
machung im Kreisblatt Lippe (Amtsblatt des Kreises 
Lippe und seiner Städte und Gemeinden) folgenden 
Tag in Kraft. 
 
Mit Inkrafttreten dieser Satzung treten die rechtskräf-
tigen Bebauungspläne Fi 3 (ohne Namen, rechtskräf-
tig seit dem 02.02.1963) und Fi 5 „In der Egge“ 
(rechtskräftig seit dem 29.05.1985) vollständig außer 
Kraft.“ 
 

Der Wortlaut der Bekanntmachung stimmt mit dem Be-
schluss des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg vom 
27.08.2015 überein. 
 
Es wird hiermit bestätigt, dass gemäß § 2 (1, 2) Bekannt-
mVO verfahren wurde. 
 
Gleichzeitig wird erklärt, dass die Satzung hiermit öffentlich 
bekannt gemacht wird. 
 
Mit Vollzug dieser Bekanntmachung wird der Bebauungs-
plan Fi 1 „Beethovenweg/ Windmühlenweg“ rechtsverbind-
lich. 
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem dieser 
Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
Für die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist die 
Grenzziehung in der zeichnerischen Darstellung verbind-
lich. 
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Der Bebauungsplan (Planzeichnung mit textlichen Festset-
zungen) und die Begründung werden beim Fachbereich 
Stadtentwicklung, Bauen und Liegenschaften der Stadt 
Horn-Bad Meinberg (Marktplatz 2, 2. Obergeschoss) wäh-
rend der allgemeinen Öffnungszeiten auf Dauer zu jeder-
manns Einsicht bereit gehalten; über den Inhalt wird auf 
Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Hinweise 
 
Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden  
1. eine nach § 214 Abs. 1 Nr. 1-3 BauGB beachtliche Ver-

letzung der dort bezeichneten Form- und Verfahrens-
vorschriften,  

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungs-
plans   und  

3. nach § 214 Abs. 3 Nr. 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind, unbeachtlich. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 BauGB über die Entschädi-
gung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermö-
gensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen 
entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewie-
sen. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen –GO 
NRW– beim Zustandekommen dieser Satzung kann gem. 
§ 7 (6) GO NRW nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Horn-Bad Meinberg, den 08.10.2015 
 
gez. 
 
 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 26.10.2015 
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444 2. Änderung des Bebauungsplanes H 23 A 

"Südwestliches Nordfeld", Stt. Horn  
 hier: Inkrafttreten 
 
Die 2. Änderung des o.g. Bebauungsplanes ist vom Rat der 
Stadt Horn-Bad Meinberg in seiner Sitzung am 27.08.2015 
gem. § 10 des Baugesetzbuches als Satzung beschlossen 
worden. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Nach § 2 (3) der Verordnung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungs-
verordnung – BekanntmVO) wird hiermit die Bekanntma-
chung des folgenden Satzungsbeschlusses zur 2. Ände-
rung des Bebauungsplanes H 23 A „Südwestliches Nord-
feld“ angeordnet: 
 
„Die 2. Änderung des Bebauungsplanes H 23 A „Südwest-
liches Nordfeld“ wird als Satzung beschlossen. Es gilt die 
als Anlage 5 beigefügte Satzung. 
 

(Anlage 5, Satzungstext:) 
 
§ 1 Inhalt der Änderung 
Der Bebauungsplan H 23 A "Südwestliches Nordfeld" 
wird mit dieser 2. Änderung für einen Teilbereich des 
Flurstückes Gemarkung Horn, Flur 2, Nr. 183 geändert. 
Für den Geltungsbereich werden die Festsetzungen der 
Art und des Maßes der Bebauung geändert. 
 
§ 2 Satzungsbestandteile 
Der Änderungsbebauungsplan besteht aus der Plan-
zeichnung mit textlichen Festsetzungen im Maßstab 
1:1.000 vom 29.07.2015. Dem Änderungs-
bebauungsplan ist eine Begründung mit Datum vom 
29.07.2015 hinzugefügt. 
 
§ 3 In-Kraft-Treten 
Die Satzung tritt mit dem auf den Tag ihrer Bekannt-
machung im Kreisblatt Lippe (Amtsblatt des Kreises 
Lippe und seiner Städte und Gemeinden) folgenden 
Tag in Kraft. 
Mit Inkrafttreten dieser Änderungssatzung tritt der ent-
sprechende Teilbereich des Ursprungsbebauungs-
planes H 23 A "Südwestliches Nordfeld" vollständig au-
ßer Kraft. 
Mit Inkrafttreten dieser Satzung gelten für den Ände-
rungsbereich ausschließlich die in der Planzeichnung 
im Maßstab 1:1.000 vom 29.07.2015 enthaltenden 
zeichnerischen und textlichen Festsetzungen. 

 
Der Wortlaut der Bekanntmachung stimmt mit dem Be-
schluss des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg vom 
27.08.2015 überein. 
 
Es wird hiermit bestätigt, dass gemäß § 2 (1, 2) Bekannt-
mVO verfahren wurde. 
 
Gleichzeitig wird erklärt, dass die Satzung hiermit öffentlich 
bekannt gemacht wird. 
 
Mit Vollzug dieser Bekanntmachung wird die 2. Änderung 
des Bebauungsplanes H 23 A „Südwestliches Nordfeld“ 
rechtsverbindlich. 
 
 
 

 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem dieser 
Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
Für die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist die 
Grenzziehung in der zeichnerischen Darstellung verbind-
lich. 
 
Der Bebauungsplan (Planzeichnung mit textlichen Festset-
zungen) und die Begründung werden beim Fachbereich 
Stadtentwicklung, Bauen und Liegenschaften der Stadt 
Horn-Bad Meinberg (Marktplatz 2, 2. Obergeschoss) wäh-
rend der allgemeinen Öffnungszeiten auf Dauer zu jeder-
manns Einsicht bereit gehalten; über den Inhalt wird auf 
Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Hinweise 
 
Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden  
1. eine nach § 214 Abs. 1 Nr. 1-3 BauGB beachtliche Ver-

letzung der dort bezeichneten Form- und Verfahrens-
vorschriften,  

2. 2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans   und  

3. nach § 214 Abs. 3 Nr. 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind, unbeachtlich. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 BauGB über die Entschädi-
gung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermö-
gensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen 
entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewie-
sen. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen –GO 
NRW– beim Zustandekommen dieser Satzung kann gem. 
§ 7 (6) GO NRW nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Horn-Bad Meinberg, den 08.10.2015 
 
gez. 
 
 
Block 
Bürgermeister 
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445 Ersatzbestimmung eines Vertreters gemäß § 

45 Kommunalwahlgesetz für den Rat der Stadt 
Horn-Bad Meinberg 

 
Herr Matthias Henrik Sand, Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD), hat mit Wirkung vom 30.09.2015 auf 
seinen Sitz als Vertreter im Rat der Stadt Horn-Bad Mein-
berg verzichtet. Hiermit stelle ich gemäß § 45 Abs. 1 Kom-
munalwahlgesetz fest, dass Herr Gilbert Flamme, Heer-
straße 68, 32805 Horn-Bad Meinberg, nach der Reservelis-
te der SPD den frei gewordenen Sitz im Rat der Stadt 
Horn-Bad Meinberg einnimmt. 
 
Gemäß § 45 Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes erfolgt 
hiermit die öffentliche Bekanntmachung. 
 
Gegen die Feststellung des Nachfolgers kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe bei mir Einspruch erho-
ben werden. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen oder 
mündlich zur Niederschrift zu erklären. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 08.10.2015 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister  
als Wahlleiter 
 
 
Block 
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Gemeinde Kalletal 
 
446 Hinweis zum Widerspruchsrecht  gegen die 

Datenübermittlung aus dem Melderegister an 
das Bundesamt für Wehrverwaltung (§ 18 Abs. 
7 Satz 1  Melderechtsrahmengesetz – MRRG) 

 
Nach § 58 Wehrpflichtgesetz   - WPflG (neu) übermitteln 
die Meldebehörden dem Bundesamt für Wehrverwaltung 
zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial 
über Tätigkeiten in den Streitkräften jährlich  bis zum 31. 
März folgende Daten zu Personen mit deutscher Staatsan-
gehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden: 
 
1. Familienname, 
 
2. Vornamen, 
 
3. Gegenwärtige Anschrift 
 
Die Datenübermittlung unterbleibt, wenn die Betroffenen ihr 
nach § 18 Absatz 7 des Melderechtsrahmengesetzes wi-
dersprochen haben. 
 
Der Widerspruch gegen die zuvor genannte Datenübermitt-
lung kann  
 

• entweder zur Niederschrift im Bürgerbüro der 
Gemeinde Kalletal, Rintelner Straße 3, 32689 Kal-
letal, eingelegt 

 
oder 

 
• schriftlich an die Gemeinde Kalletal, Rintelner 

Straße 3, 32689 Kalletal, gerichtet 
 
werden. 
 
Kalletal, den 02.10.2015 
 
Gemeinde Kalletal 
Der Bürgermeister 
 
 
(Mario Hecker) 
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Sparkasse Paderborn-Detmold 
 
447 Aufgebot einer Sparurkunde 
 
Die Sparurkunden Nr. 3542063924 und 3571070857 aus-
gestellt von der Sparkasse Paderborn-Detmold als Rechts-
nachfolger der Sparkasse Paderborn ist abhanden ge-
kommen. 
Der Inhaber der Sparurkunde wird aufgefordert, seine 
Rechte binnen 3 Monaten unter Vorlage der Sparurkunde 
anzumelden. 
Wird die  Sparurkunde nicht vorgelegt, wird sie für kraftlos 
erklärt. 
 
Paderborn, 12.10.2015 
 
Sparkasse Paderborn-Detmold 
 
 
Der Vorstand 
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Einzelpreis dieser Nummer 0,82 € 
Bezug und Lieferung des Kreisblattes durch Kreis Lippe, Der Landrat, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold. 

Einzellieferung nur gegen Voreinsendung des Betrages zuzüglich Versandkosten auf das  
Konto 18  bei der Sparkasse Detmold  (BLZ 476 501 30). 

Bezugsgebühren jährlich 53,69 €. In den vorgenannten Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.  
Redaktionsschluss jeweils am 1. bzw. 15. eines Monats um 16:00 Uhr, Erscheinungstermin jeweils am 10. bzw. 25. eines Monats. 

Herausgeber: Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold 

Verantwortlich für die veröffentlichten Texte sind die Städte und Gemeinden bzw. die jeweiligen Institutionen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


